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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/3200, 16/5368 

zum Neuen Dienstrecht in Bayern 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/3663, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 3 "Gesetz über die Leistungs-
laufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen 
Beamten und Beamtinnen" 
(Art. 15) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/3664, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 3 "Gesetz über die Leistungs-
laufbahn und die Fachlaufbahnen der Bayerischen 
Beamten und Beamtinnen" 
(Art. 20) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/3665, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 3 "Gesetz über die Leistungs-
laufbahn und die Fachlaufbahnen der Bayerischen 
Beamten und Beamtinnen" 
(Art. 52) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3674, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 3 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 
Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und Be-
amtinnen 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/3675, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 3 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 
Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und Be-
amtinnen 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/3676, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 3 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 
Fachlaufbahnen der bayerischen Beamtinnen und 
Beamten 
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8. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/3888, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 "Bayerisches Besoldungsge-
setz (BayBesG)" 
(Eingangsamt Lehrer) 

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/3889, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 "Bayerisches Besoldungsge-
setz (BayBesG)" 
(Ballungsraumzulage) 

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/3890, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 "Bayerisches Besoldungsge-
setz (BayBesG)" 
(Gerichtsvollzieher) 

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/3891, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 "Bayerisches Besoldungsge-
setz (BayBesG)"  
(Anhebung verschiedener Eingangsämter im mittle-
ren technischen Dienst) 

12. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/3892, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des § 1 "Bayerisches Besoldungsge-
setz (BayBesG)" 
(Anwärtergrundbetrag) 

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/3893, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3894, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 13 Satz 2 (Verjährung der Besol-
dung) 

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3895, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 20 Abs. 5 (Rückwirkende Einwei-
sung in eine Planstelle) 

16. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3896, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 23 Satz 1 (Eingangsämter) 
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17. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3897, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Streichung Art. 26 (Obergrenzen für Beförderung-
sämter) 

18. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3898, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 27 (Leitungsämter von Verwal-
tungsbehörden und von allgemeinbildenden oder 
beruflichen Schulen) 

19. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3899, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 34 Abs. 2 Satz 1 (Zulagen für beson-
dere Berufsgruppen) 

20. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3900, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Streichung Art. 35 Abs. 2 (Anrechnungsbetrag für 
Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft bei Le-
digen) 

21. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3901, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Ergänzung Art. 36 (Familienzuschlag für Lebens-
partner) 

22. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3902, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 60 Abs. 4 (Entscheidung der nicht-
staatlichen Dienstherren über die Gewährung von 
Zuschlägen zur Sicherung der Funktions- und 
Wettbewerbsfähigkeit in eigener Zuständigkeit) 

23. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3903, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier. § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 64 Abs. 2 (Erhöhung des Höchstbe-
trags der Sitzungsvergütung) 

24. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3904, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier. § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 68 Abs. 1 (Vergabebudget für Leis-
tungsbezüge) 
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25. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3905, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 79 (Unterrichtsvergütung für An-
wärter und Anwärterinnen) 

26. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3906, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 94 (Ballungsraumzulage) 

27. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3907, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung Art. 109  

28. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3908, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung der Besoldungsordnung A (Anlage 1) 

29. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3909, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung der Anlage 4 (Strukturzulage und Amts-
zulagen) 

30. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/3910, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung der Anlage 5 (Familienzuschlag) 

31. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Karsten Klein, 
Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/3911, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Art. 64 

32. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Thomas Hacker, Dr. Andreas Fischer, 
Prof. Dr. Georg Barfuß u.a. FDP 

Drs. 16/3912, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Art. 79 

33. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Karsten Klein, 
Prof. Dr. Georg Barfuß u.a. FDP 

Drs. 16/3913, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Art. 107 

34. Änderungsantrag der Abgeordneten Georg Schmid, 
Thomas Kreuzer, Petra Guttenberger u.a. CSU, 
Thomas Hacker, Karsten Klein, 
Dr. Andreas Fischer u.a. FDP 

Drs. 16/3914, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Anlage 1 
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35. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Karsten Klein, 
Prof. Dr. Georg Barfuß u.a. FDP 

Drs. 16/3915, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Anlage 1 - Besoldungsordnung 

36. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/4192, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Beamtengesetz, Stellenausschreibung 

37. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/4193, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Beamtengesetz, Ruhestandsregelung Leh-
rerinnen und Lehrer 

38. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4201, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes 
Art. 19 neu (Genetische Untersuchungen) 

39. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4202, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes 
Änderung Art. 62 Satz 2 (Altersgrenze für Lehr-
kräfte an öffentlichen Schulen) 

40. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4204, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes 
Streichung Art. 143 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 (Übergangs-
regelung zur Anhebung der Altersgrenze für Lehr-
kräfte an öffentlichen Schulen - Ruhestandsverset-
zung zum Schulhalbjahr) und neuer Abs. 3 (renten-
rechtliche Prüfklausel) 

41. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4206, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes (Art. 99) 

42. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4207, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 5 Änderung des Bayerischen Disziplinarge-
setzes 

43. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4208, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 7 Änderung des Bayerischen Personalvertre-
tungsgesetzes 
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44. Änderungsantrag der Abgeordneten Pet-
ra Guttenberger, Thomas Kreuzer, Ingrid Heckner 
u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4209, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 8 Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 

45. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4210, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes (Art. 113, 114 und 117) 

46. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/4211, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern 
(Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes 
Änderung der Überschrift zu Art. 63 (Flexibilisie-
rung des Ruhestandseintritts) 

47. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/4212, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern 
(Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes (Stellenausschreibungen) 

48. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/4213, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern 
(Drs. 16/3200) 
hier: § 4 Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes (Flexibilisierung des Ruhestandseintritts) 

49. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/4305, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Kindererziehungszuschlag 

50. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/4306, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 

51. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/4307, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

52. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/4308, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz  
Höhe des Ruhegehalts, abschlagsfreie Ruhestands-
versetzung 
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53. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/4309, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Witwengeld 

54. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/4310, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Kindererziehungszuschlag 

55. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Tanja Schweiger, Peter Meyer u.a. 
und Fraktion (FW) 

Drs. 16/4311, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Leistungselemente 

56. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4313, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
(Art. 35 und 36) 

57. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4314, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
(Art. 71 und 72) 

58. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4315, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
(Art. 83) 

59. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4316, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
(Art. 85) 

60. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4317, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 8 Satz 2 (Verjährung der Versor-
gungsbezüge) 

61. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4318, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Ergänzung Art. 24 Abs. 1 (Keine Verschlechterung 
der Ruhegehaltsfähigkeit der Zeiten einer Al-
tersteilzeit) 
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62. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4319, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Ergänzung Art. 26 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 (Einfügung 
eines weiteren alternativen Tatbestands für den 
Wegfall eines Versorgungsabschlags - Entfallen ei-
nes Versorgungsabschlags nach einer Dienstzeit von 
40 Jahren im Vollzugsdienst) 

63. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4320, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Art. 26 Abs. 3 Satz 3 neu (Berücksichtigung von 
rentenrechtlichen Zeiten bei den langjährigen 
Dienstzeiten zur Vermeidung eines Versorgungsab-
schlags) 

64. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4321, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Art. 27 (vorübergehende Erhöhung des Ruhegehalts 
während der Wartezeit auf Renten aus dem Versor-
gungsausgleich für Beamte oder Beamtinnen mit 
besonderen Altersgrenzen) 

65. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4322, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Streichung Art. 35 Abs. 2 Nr. 3 (Witwengeld und 
kein Unterhaltsbeitrag auch bei einem Altersunter-
schied von mehr als zwanzig Jahren) 

66. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4323, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Art. 36 Abs. 2 und 3 neu (Kürzung des Witwengel-
des bei einem Altersunterschied von mehr als zwan-
zig Jahren zum Versorgungsurheber) 

67. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4324, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 38 Satz 1 (Änderung infolge Strei-
chung des Art. 35 Abs. 2 Nr. 3) 

68. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4325, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 neu (Erweiterung des 
Dienstunfallschutzes auf von dem oder der Dienst-
vorgesetzten angeordnete ärztliche Untersuchun-
gen) 

69. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4326, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 53 Abs. 3 (Erhöhung des Ruhege-
haltssatzes bei der Unfallversorgung) 
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70. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4327, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 54 Abs. 1 (Erhöhtes Unfallruhege-
halt) 

71. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4328, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung Art. 62 Abs. 1 (Einmalige Unfallentschä-
digung von 80.000 Euro bei einer MdE von mindes-
tens 50 v.H.) 

72. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4329, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Ergänzung Art. 71 (Fortführung des bisherigen 
Kindererziehungsergänzungszuschlags als eigen-
ständige versorgungsrechtliche Regelung) 

73. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4330, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Änderung der Übergangsregelung Art. 103 Abs. 3 

74. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4331, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
Streichung Art. 114 (Übergangsvorschrift Verjäh-
rung) 

75. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4332, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 7 Änderung des Bayerischen Personalvertre-
tungsgesetzes 
Änderung Art. 77a neu (Erörterungsrecht bei der 
Gewährung von Leistungsbezügen) 

76. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Franz Schindler, Horst Arnold u.a. 
SPD 

Drs. 16/4333, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 8 Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 
Änderung Art. 15 Abs. 2 Satz 2 

77. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4334, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Änderung § 16 Abs. 2 Nr. 5 
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78. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Christa Naaß u.a. SPD 

Drs. 16/4957, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 7 Änderung des Bayerischen Personalvertre-
tungsgesetzes 
Änderung von Art. 75 Abs. 4 (Mitbestimmung über 
das Verfahren und die generellen Kriterien der Ge-
währung der gesetzlichen Leistungsbezüge) 

79. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Franz Schindler, Horst Arnold u.a. 
SPD 

Drs. 16/4958, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 8 Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 
Ergänzung Art. 35 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 2 
(Beteiligung des Präsidialrats und des Hauptstaats-
anwaltsrats bei Hinausschieben des Ruhestands in-
folge Erreichens der Altersgrenze) 

80. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/4959, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 

81. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Renate Dodell u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Prof. Dr. Georg Barfuß FDP 

Drs. 16/4960, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern 
(Drs. 16/3200) 

82. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Franz Schindler, Horst Arnold u.a. 
SPD 

Drs. 16/5001, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Änderung der Anlage 1 (Besoldungsordnungen) und 
Anlage 4 (Strukturzulage und Amtszulagen) 
betrifft: Besoldungsordnung/ -gruppen R 

83. Änderungsantrag der Abgeordneten Georg Schmid, 
Thomas Kreuzer, Petra Guttenberger u.a. und 
Fraktion (CSU), 
Markus Rinderspacher, Franz Maget, Ha-
rald Güller und Fraktion (SPD), 
Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Bernhard Pohl 
u.a. und Fraktion (FW), 
Thomas Hacker, Jörg Rohde, Tobias Thalhammer 
und Fraktion (FDP) 

Drs. 16/5119, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des Bayerischen Abgeordnetenge-
setzes 

84. Änderungsantrag der Abgeordneten Georg Schmid, 
Thomas Kreuzer, Petra Guttenberger u.a. und 
Fraktion (CSU), 
Markus Rinderspacher, Franz Maget, Ha-
rald Güller und Fraktion (SPD), 
Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Bernhard Pohl 
u.a. und Fraktion (FW) 

Drs. 16/5142, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: Änderung des Bayerischen Abgeordnetenge-
setzes (Art. 43d) 
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85. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Martin Güll, Volkmar Halbleib u.a. 
SPD, 
Peter Meyer, Günther Felbinger FW, 
Adi Sprinkart, Thomas Mütze BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Drs. 16/5143, 16/5368 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern (Drs. 16/3200) 
hier: § 1 Bayerisches Besoldungsgesetz 
Art. 23 (Eingangsämter) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Ände-
rungen durchgeführt werden: 

I. Die Inhaltsübersicht des Gesetzes zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern wird wie folgt geändert: 

1. Nach der Überschrift zu § 15 wird folgende 
neue Überschrift eingefügt: 

„§ 16 Änderung des Bayerischen Abgeordne-
tengesetzes“ 

2. Die bisherige Überschrift des § 16 wird die 
Überschrift des § 17. 

II. § 1 (Bayerisches Besoldungsgesetz) wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in Teil 7 der 
Art. 107 gestrichen und die bisherigen Art. 108 
und Art. 109 werden Art. 107 und Art. 108. 

2. In Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 werden im Klammerzu-
satz nach den Worten „Art. 47“ die Worte 
„, Art. 108 Abs. 9“ eingefügt. 

3. Art. 14 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Es setzt für den staatlichen Bereich, mit 
Ausnahme der bei der Bayerischen Versor-
gungskammer beschäftigten Beamten und Be-
amtinnen, die Besoldung der Berechtigten fest 
und ordnet deren Bezüge zur Zahlung an; die 
örtliche Zuständigkeit sowie gegebenenfalls 
eine andere sachliche Zuständigkeit kann die 
Staatsregierung durch Rechtsverordnung re-
geln.“ 

4. In Art. 27 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Personalstärke“ die Worte „(mindestens 
2500 Beschäftigte)“ eingefügt. 

5. Art. 33 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Worten „A 13“ 
die Worte „sowie Beamte und Beamtinnen 

im Polizeivollzugsdienst in der Besol-
dungsgruppe A 5“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „Realschulleh-
rer und Realschullehrerinnen“ durch die 
Worte „Studienräte und Studienrätinnen 
im Förderschuldienst, im Grundschul-
dienst, im Hauptschuldienst oder im Real-
schuldienst“ ersetzt. 

6. Art. 36 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 3a einge-
fügt: 

„(3a) Abs. 2 und 3 gelten für Beamte und 
Beamtinnen, die eine Lebenspartnerschaft 
führen oder geführt haben, entsprechend, 
sofern sie ein Kind ihres Lebenspartners 
oder ihrer Lebenspartnerin in ihren Haus-
halt aufgenommen haben.“ 

b) In Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 werden die 
Worte „der Sozialzuschlag nach den Ta-
rifverträgen für Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes,“ gestrichen. 

c) In Abs. 6 Satz 3 werden die Worte „oder 
Sozialzuschläge“ gestrichen. 

7. Art. 51 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Wort 
„Dienstbehörde“ die Worte „des Staates 
und bei Abordnung an eine oberste Bun-
desbehörde oder an einen obersten Ge-
richtshof des Bundes“ eingefügt. 

b) In Abs. 4 werden nach dem Wort 
„Rechtsverordnung“ die Worte „; sie kann 
dabei auch die Konkurrenz zu anderen Be-
zügen regeln“ eingefügt. 

8. In Art. 55 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 werden 
nach dem Wort „Anwärterinnen“ die Worte 
„sowie für Konkurrenzen zu anderen Bezügen“ 
eingefügt. 

9. In Art. 64 Abs. 2 wird der Betrag „102,26“ 
durch den Betrag „130,00“ ersetzt. 

10. Art. 68 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1Das Budget eines Dienstherrn für die 
Leistungsbezüge nach Art. 66 und 67 beträgt 
im Rahmen bewilligter Haushaltsmittel pro 
Kalenderjahr maximal bis zu 1,0 v. H. der 
Grundgehaltssumme im Sinn des Art. 2 Abs. 2 
Nr. 1, die alle unter den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes fallenden Beamten und Beamtinnen 
des jeweiligen Dienstherrn in den Besoldungs-
gruppen der Besoldungsordnungen A und B im 
Vorjahr bezogen haben. 2Abgesehen vom Poli-
zeibereich und Justizvollzugsbereich beträgt 
das Budget im staatlichen Bereich mindestens 
12 200 000 € oder 0,2 v. H. der Grundgehalts-
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summe nach Satz 1 ohne Berücksichtigung des 
Polizeibereichs und Justizvollzugsbereichs. 
3Im Polizeibereich und Justizvollzugsbereich 
beschränkt sich die Vergabemöglichkeit auf 
10 v. H. des in Satz 2 genannten Budgets; die 
Beschränkung gilt nicht für den 12 200 000 € 
übersteigenden Betrag. 4Bei Dienstherren mit 
weniger als sieben Beamten und Beamtinnen 
kann in jedem Kalenderjahr einem Beamten 
oder einer Beamtin ein Leistungsbezug ge-
währt werden.“ 

11. In Art. 79 Satz 2 wird das Wort „elf“ durch 
das Wort „zehn“ ersetzt. 

12. In Art. 94 Abs. 2 Satz 4 werden nach dem 
Wort „(Kinderzuschlag)“ die Worte „; Art. 6 
findet insoweit keine Anwendung“ eingefügt. 

13. In Art. 100 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte 
„§§ 52 und 56 Abs. 3“ durch die Worte „§ 52“ 
ersetzt. 

14. In Art. 106 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 werden 
die Worte „A 5“ durch die Worte „A 6“ er-
setzt. 

15. Art. 107 wird aufgehoben. 

16. Der bisherige Art. 108 wird Art. 107. 

17. Der bisherige Art. 109 wird Art. 108 und wie 
folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 3 werden das Wort „und“ 
durch das Wort „oder“ und die Worte „des 
Art. 67“ durch die Worte „der Art. 36 und 
67“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 wird Satz 2 aufgehoben; der bis-
herige Satz 3 wird Satz 2. 

c) Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1; 
nach dem Wort „Besoldung“ werden 
die Worte „und auf Rückforderung 
von zuviel gezahlter Besoldung“ ein-
gefügt. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Hat die Verjährungsfrist vor dem 
31. Dezember 2010 begonnen, ist für 
den Fristablauf das zum 31. Dezember 
2010 geltende Recht maßgebend.“ 

d) Es wird folgender Abs. 9 angefügt: 

„(9) 1Anwärter und Anwärterinnen in 
Laufbahnen mit einem Eingangsamt der 
Besoldungsgruppen bis A 10, die sich am 
31. Juli 2010 in einem Beamtenverhältnis 
auf Widerruf befinden und ab dem 1. Ja-
nuar 2011 in ein Beamtenverhältnis auf 
Probe berufen werden, erhalten ein 
Grundgehalt nach Anlage 3 mindestens in 

der Höhe, das sich unter Anwendung der 
§§ 27 bis 30 des Bundesbesoldungsgeset-
zes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung ergibt. 2Ist das sich nach Satz 1 
ergebende Grundgehalt höher als das nach 
Art. 30 und 31, wird dieses Grundgehalt 
solange gewährt, bis es betragsmäßig der 
Stufe entspricht, die durch Anwendung 
des Art. 30 Abs. 2 und 3 tatsächlich er-
reicht wird.“ 

18. Anlage 1 – Besoldungsordnungen – wird wie 
folgt geändert: 

a) In Besoldungsgruppe A 10 erhält Fußno-
te 1 folgende Fassung: 

„1) Als Eingangsamt; erhält bei aus-
schließlicher Verwendung an Förder-
schulen oder als Fachberater oder 
Fachberaterin an den Schulämtern 
oder Regierungen und bei den Ministe-
rialbeauftragten für die Realschulen 
eine Amtszulage nach Anlage 4.“ 

b) Besoldungsgruppe A 11 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Das Amt „Fachlehrer, Fachlehre-
rin1)2)“ wird durch das Amt „Fach-
oberlehrer, Fachoberlehrerin1)2)“ er-
setzt. 

bb) In Fußnote 1 wird nach dem Wort 
„Fachhochschulausbildung“ das Wort 
„auch“ eingefügt. 

cc) Fußnote 2 erhält folgende Fassung: 

„2) Erhält bei ausschließlicher Ver-
wendung an Förderschulen oder 
als Fachberater oder Fachberaterin 
an den Schulämtern oder Regie-
rungen und bei den Ministerialbe-
auftragten für die Realschulen eine 
Amtszulage nach Anlage 4.“ 

c) In Besoldungsgruppe A 12 wird das Amt 
„Fachlehrer, Fachlehrerin1)“ durch das Amt 
„Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin1)“ er-
setzt. 

d) In Besoldungsgruppe A 15 wird das Amt 
„Realschulrektor, Realschulrektorin5)“ 
durch das Amt „Realschuldirektor, Real-
schuldirektorin5)“ ersetzt. 

e) Besoldungsgruppe A 16 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Bei dem Amt „Direktor, Direktorin an 
der Landesanstalt für Landwirt-
schaft1)2)“ wird vor dem Wort „Lan-
desanstalt“ das Wort „Bayerischen“ 
eingefügt. 
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bb) Bei dem Amt „Direktor, Direktorin 
bei der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege3)4)“ wer-
den die Fußnoten „3)4)“ durch Fußnote 
„3)“ ersetzt. 

cc) Bei dem Amt „Direktor, Direktorin 
bei der Verwaltungsschule5)“ wird 
Fußnote „5)“ durch Fußnote „4)“ er-
setzt. 

dd) Bei dem Amt „Kanzler, Kanzlerin6)“ 
wird Fußnote „6)“ durch Fußnote „5)“ 
ersetzt. 

ee) Bei dem Amt „Sonderschuldirektor, 
Sonderschuldirektorin7)“ wird Fußnote 
„7)“ durch Fußnote „6)“ ersetzt. 

ff) In Fußnote 2 wird vor dem Wort 
„Landesanstalt“ das Wort „Bay-
erischen“ eingefügt. 

gg) Fußnote 4 wird aufgehoben. 

hh) Fußnoten 5 bis 7 werden Fußnoten 4 
bis 6. 

f) Besoldungsgruppe B 2 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Nach dem Amt „Direktor, Direktorin 
bei einem Regionalträger der Deut-
schen Rentenversicherung“ wird das 
Amt „Direktor, Direktorin der Be-
zirksverwaltung“ eingefügt. 

bb) Das Amt „Leitender Realschulrektor, 
Leitende Realschulrektorin2)“ wird 
durch das Amt „Leitender Realschul-
direktor, Leitende Realschuldirekto-
rin2)“ ersetzt. 

cc) Das Amt „Stellvertretender Direktor, 
Stellvertretende Direktorin der Staats-
bibliothek“ wird durch das Amt 
„Stellvertretender Generaldirektor, 
Stellvertretende Generaldirektorin der 
Staatsbibliothek“ ersetzt. 

g) Besoldungsgruppe B 3 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Nach dem Amt „Direktor, Direktorin 
der Akademie für Lehrerfortbildung 
und Personalführung“ wird das Amt 
„Direktor, Direktorin der Bezirksver-
waltung“ eingefügt. 

bb) Nach dem Amt „Präsident, Präsidentin 
der Bayerischen Landesanstalt für 
Wald und Forstwirtschaft“ wird das 
Amt „Präsident, Präsidentin der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege“ eingefügt. 

cc) Bei dem Amt „Präsident, Präsidentin 
der Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau“ wird vor dem Wort „Lan-
desanstalt“ das Wort „Bayerischen“ 
eingefügt. 

dd) Das Amt „Präsident, Präsidentin der 
Staatlichen Führungsakademie für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten“ 
wird gestrichen. 

ee) Bei dem Amt „Vizepräsident, Vize-
präsidentin der Landesanstalt für 
Landwirtschaft“ wird vor dem Wort 
„Landesanstalt“ das Wort „Bay-
erischen“ eingefügt. 

h) Besoldungsgruppe B 4 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Die Ämter „Generaldirektor, General-
direktorin der Bayerischen Staatsge-
mäldesammlungen“ und „Präsident, 
Präsidentin der Verwaltung der staat-
lichen Schlösser, Gärten und Seen“ 
werden gestrichen. 

bb) Nach dem Amt „Präsident, Präsidentin 
der Monumenta Germaniae Historica“ 
wird das Amt „Präsident, Präsidentin 
der Staatlichen Führungsakademie für 
Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten“ eingefügt. 

i) In Besoldungsgruppe B 5 wird nach dem 
Amt „Erster Direktor, Erste Direktorin ei-
nes Regionalträgers der Deutschen Renten-
versicherung“ das Amt „Generaldirektor, 
Generaldirektorin der Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen“ eingefügt. 

j) Besoldungsgruppe B 6 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Bei dem Amt „Präsident, Präsidentin 
der Landesanstalt für Landwirtschaft“ 
wird vor dem Wort „Landesanstalt“ 
das Wort „Bayerischen“ eingefügt. 

bb) Nach dem Amt „Präsident, Präsidentin 
der Lotterieverwaltung“ wird das Amt 
„Präsident, Präsidentin der Verwal-
tung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen“ eingefügt. 

k) In Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe R 1 
wird das Wort „sieben“ durch das Wort 
„fünf“ ersetzt. 

l) Besoldungsgruppe R 2 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) In Fußnote 1 werden das Wort „sie-
ben“ durch das Wort „fünf“ und das 
Wort „acht“ durch das Wort „sechs“ 
ersetzt. 



Seite 14 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/5368 

bb) In Fußnote 6 werden die Worte „101 
und mehr“ durch die Worte „60 bis 
119“ ersetzt und es wird folgender 
neuer Satz angefügt:  

„An einer solchen Staatsanwaltschaft 
ist je mindestens eine solche Planstelle 
der Besoldungsgruppe R 2 mit Amts-
zulage nach Anlage 4 auszubringen.“ 

cc) In Fußnote 7 wird das Wort „acht“ 
durch das Wort „sechs“ ersetzt. 

m) Besoldungsgruppe R 3 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Bei dem Amt „Oberstaatsanwalt, 
Oberstaatsanwältin5)“ wird Fußnote 
„6)“ angefügt. 

bb) Die bisherigen Fußnoten „6)“ bis „9)“ 
werden Fußnoten „7)“ bis „10)“. 

cc) In Fußnote 1 wird die Zahl „23“ durch 
die Zahl „20“ ersetzt. 

dd) In Fußnote 4 wird die Zahl „40“ durch 
die Zahl „19“ ersetzt. 

ee) Es wird folgende neue Fußnote 6 ein-
gefügt: 

„6) Als Hauptabteilungsleiter oder 
Hauptabteilungsleiterin bei einer 
Staatsanwaltschaft mit 120 und 
mehr Planstellen für Staatsanwälte 
und Staatsanwältinnen. An einer 
solchen Staatsanwaltschaft sind je 
mindestens vier solcher Planstel-
len der Besoldungsgruppe R 3 
auszubringen.“ 

ff) Die bisherigen Fußnoten 6 bis 9 wer-
den Fußnoten 7 bis 10. 

n) In Besoldungsgruppe R 4 wird in Fußno-
te 1 die Zahl „41“ durch die Zahl „20“ er-
setzt. 

o) In Besoldungsgruppe R 5 wird nach dem 
Amt „Präsident, Präsidentin des Verwal-
tungsgerichts2)“ das Amt „Vizepräsident, 
Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts4)“ 
sowie folgende Fußnote 4 angefügt: 

„4) Als der ständige Vertreter oder die 
ständige Vertreterin eines Präsidenten 
oder einer Präsidentin der Besol-
dungsgruppe R 9.“ 

p) Besoldungsgruppe R 6 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Bei dem Amt „Generalstaatsanwalt, 
Generalstaatsanwältin“ wird Fußnote 
„1)“ angefügt. 

bb) Die bisherigen Fußnoten „1)“ bis „4)“ 
werden Fußnoten „2)“ bis „5)“. 

cc) Es wird folgende neue Fußnote 1 ein-
gefügt: 

„1) Als Leiter oder Leiterin einer Ge-
neralstaatsanwaltschaft mit bis zu 
299 Planstellen für Staatsanwälte 
und Staatsanwältinnen im Be-
zirk.“ 

dd) Die bisherigen Fußnoten 1 bis 4 wer-
den Fußnoten 2 bis 5. 

q) In Besoldungsgruppe R 7 wird die Angabe 
„…“ durch die Worte „Generalstaatsan-
walt, Generalstaatsanwältin1)“ ersetzt sowie 
folgende Fußnote 1 angefügt: 

„1) Als Leiter oder Leiterin einer General-
staatsanwaltschaft mit 300 und mehr 
Planstellen für Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen im Bezirk.“ 

r) In Besoldungsgruppe R 8 wird dem Amt 
„Präsident, Präsidentin des Oberlandesge-
richts“ Fußnote „1)“ sowie folgende Fußno-
te 1 angefügt: 

„1) An einem Gericht mit bis zu 799 Plan-
stellen für Richter und Richterinnen im 
Bezirk.“ 

s) Nach Besoldungsgruppe R 8 wird folgende 
neue Besoldungsgruppe R 9 angefügt: 

„Besoldungsgruppe R 9 
 

Präsident, Präsidentin des Oberlandesge-
richts1) 

__________ 
1) An einem Gericht mit 800 und mehr 

Planstellen für Richter und Richterin-
nen im Bezirk.“ 

19. In Anlage 3 wird in Besoldungsordnung R 
nach der Besoldungsgruppe R 8 und dem Be-
trag „8 601,19“ folgende neue Zeile angefügt: 

 
 

 R 9  9 122,30 

20. Anlage 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die vierte Zeile erhält folgende Fassung: 
„ A 9 bis A 13 76,47  
 

Art. 33 
Satz 1 Beamte und Beamtinnen im 

Polizeivollzugsdienst in A 5 
17,59  

    “
b) In Besoldungsgruppe R 3 wird in der 

zweiten Spalte die Zahl „9“ durch die Zahl 
„10“ ersetzt. 
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21. Anlage 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Zeile mit dem Amt „Fachlehrer, 
Fachlehrerin“ in Besoldungsgruppe 
„A 10“ erhält der Klammerzusatz fol-
gende Fassung: 

„(bei ausschließlicher Verwendung an 
Förderschulen oder als Fachberater 

oder Fachberaterin an den Schuläm-
tern und bei den Ministerialbeauftrag-
ten für die Realschulen mit Stellenzu-
lage in Höhe von 51,13 €)“ 

bb) Die Zeile mit dem Amt „Fachlehrer, 
Fachlehrerin“ in Besoldungsgruppe 
„A 11“ wird durch folgende Zeilen er-
setzt: 

 

„ Fachlehrer, Fachlehrerin 
─ im Hochschuldienst, an beruflichen Schulen oder an 

einer Akademie der bildenden Künste mit einem ab-
geschlossenen Studium von mindestens sechs Seme-
stern an einer Kunsthochschule, wenn die Ausbildung 
vorgeschrieben ist oder, beim Fehlen laufbahnrechtli-
cher Vorschriften, gefordert wird, soweit nicht in Be-
soldungsgruppe A 12 – 

─ mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschul-
ausbildung, wenn sie vorgeschrieben ist oder, beim 
Fehlen laufbahnrechtlicher Vorschriften, gefordert 
wird – 

(bei ausschließlicher Verwendung an Förderschulen 
mit Stellenzulage in Höhe von 51,13 €)  

A 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 11 

Fachoberlehrer,  
Fachoberlehrerin 
 
 
 
 
 
 
 
Fachoberlehrer,  
Fachoberlehrerin 

A 11 

 

 

 

 

 

 

 
A 11 + AZ 

(51,13) 

 
 Fachlehrer, Fachlehrerin (ohne Ingenieur- oder Fachhoch-

schulausbildung), soweit nicht in Besoldungsgruppe A 10 
oder A 12 
─ am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern 

– 
─ an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen – 
─ bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei – 
─ im Hochschuldienst – 
─ im Justizvollzugsdienst – 
─ im kommunalen Schulverwaltungsdienst – 
(bei ausschließlicher Verwendung an Förderschulen oder 
als Fachberater oder Fachberaterin an den Schulämtern 
und bei den Ministerialbeauftragten für die Realschulen 
mit Stellenzulage in Höhe von 51,13 €) 

A 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 11 

Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 
 
 
 
 
 
 
 
Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 

A 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 11 + AZ 
(51,13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     “ 
 

cc) Die Zeile mit dem Amt „Fachlehrer, 
Fachlehrerin“ in Besoldungsgruppe 
„A 12“ wird durch folgende Zeilen er-
setzt: 
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„ Fachlehrer, Fachlehrerin 

– an einer Fachhochschule, an beruflichen Schulen 
oder an einer Akademie der bildenden Künste mit 
einem abgeschlossenen Studium von mindestens 
sechs Semestern an einer Kunsthochschule, wenn 
die Ausbildung vorgeschrieben ist oder, beim Feh-
len laufbahnrechtlicher Vorschriften, gefordert wird 
– 

– mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhoch-
schulausbildung, wenn sie vorgeschrieben ist oder, 
beim Fehlen laufbahnrechtlicher Vorschriften, ge-
fordert wird – 

(bei ausschließlicher Verwendung an Förderschulen 
mit Stellenzulage in Höhe von 51,13 €) 

A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 

Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 

A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 + AZ 
(51,13) 

 
 Fachlehrer, Fachlehrerin (ohne Ingenieur- oder Fach-

hochschulausbildung) 
─ am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachleh-

rern, soweit nicht in Besoldungsgruppe A 10 oder 
A 11 – 

─ an allgemeinbildenden Schulen als Leiter oder Lei-
terin eines Seminars für die Ausbildung von Fach-
lehrern – 

─ an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen als 
Zentraler Fachberater oder Zentrale Fachberaterin 
für Textverarbeitung und Kommunikationstechno-
logie – 

─ an einer beruflichen Schule 
als Fachbetreuer oder Fachbetreuerin für Fächer, in 
denen Pflichtunterricht in praktischer Fachkunde, in 
Fachpraxis, in Schreibtechnik, in Fremdsprachen 
oder in Musik erteilt wird, 
als Mentor oder Mentorin für die Ausbildung der 
Fachlehrer und Fachlehrerinnen einer beruflichen 
Fachrichtung, 
als der ständige Vertreter oder die ständige Vertre-
terin des Leiters oder der Leiterin einer Fachschule, 
Berufsfachschule oder Fachakademie, soweit nicht 
in Besoldungsgruppe A 13 – 

─ im Hochschuldienst, soweit nicht in Besoldungs-
gruppe A 10 oder A 11 – 

─ im Justizvollzugsdienst – 
(bei ausschließlicher Verwendung an Förderschulen 
mit Stellenzulage in Höhe von 51,13 €) 

A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 

Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 

A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 + AZ 
(51,13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     “ 
 

dd) In der Zeile mit dem Amt „Rech-
nungsrat, Rechnungsrätin“ in Besol-
dungsgruppe „A 12“ wird in Spalte 1 
die Funktionsbezeichnung 
„– als Prüfungsbeamter oder Prü-
fungsbeamtin beim Bayerischen 
Obersten Rechnungshof –“ eingefügt. 

ee) In der Zeile mit dem Amt 

„Realschulrektor, Realschulrektorin 

─ als der ständige Vertreter oder die 
ständige Vertreterin des Leiters 

oder der Leiterin einer Realschule, 
der Ministerialbeauftragter oder 
die Ministerialbeauftragte ist – 

─ als Leiter oder Leiterin einer Real-
schule mit mehr als 360 Schülern 
und Schülerinnen – “ 

in Besoldungsgruppe „A 15“ wird in 
Spalte 3 die Amtsbezeichnung „Real-
schulrektor, Realschulrektorin“ durch 
die Amtsbezeichnung „Realschuldi-
rektor, Realschuldirektorin“ ersetzt. 
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ff) Nach der Zeile mit dem Amt „Stu-
diendirektor, Studiendirektorin – als 
der weitere ständige Vertreter oder die 
weitere ständige Vertreterin des Lei-
ters oder der Leiterin von mehreren 
beruflichen Schulen bzw. eines beruf-
lichen Schulzentrums mit mehr als 

360 Schülern und Schülerinnen an der 
mitgeführten Schule bzw. an der be-
ruflichen Schule in einer weiteren 
Schulsitzgemeinde –“ wird folgende 
Zeile eingefügt: 

 

 

„ Direktor,  
Direktorin an der Landesan-
stalt für Landwirtschaft 

A 16, 

A 16 + AZ 
(190,54) 

Direktor,  
Direktorin an der Bayerischen Landes-
anstalt für Landwirtschaft 

A 16, 

A 16 + AZ 
(190,54) 

 
 
 

     “ 

 

gg) In der Zeile mit dem Amt „Direktor, 
Direktorin bei der Staatsbibliothek – 
als der Stellvertreter oder die Stell-
vertreterin des Generaldirektors oder 
der Generaldirektorin –“ wird in Spal-
te 3 die Amtsbezeichnung „Stellver-
tretender Direktor, Stellvertretende 
Direktorin der Staatsbibliothek“ durch 
die Amtsbezeichnung „Stellvertreten-
der Generaldirektor, Stellvertretende 
Generaldirektorin der Staatsbiblio-
thek“ ersetzt. 

hh) In der Zeile mit dem Amt 

„Leitender Realschulrektor, Leitende 
Realschulrektorin 

–  als Ministerialbeauftragter oder 
Ministerialbeauftragte für die Re-
alschulen –“ 

in Besoldungsgruppe „B 2“ wird in 
Spalte 3 die Amtsbezeichnung „Lei-
tender Realschulrektor, Leitende Real-
schulrektorin“ durch die Amtsbe-
zeichnung „Leitender Realschuldirek-
tor, Leitende Realschuldirektorin“ er-
setzt. 

ii) Nach der Zeile mit dem Amt „Kanz-
ler, Kanzlerin der Universität Regens-
burg“ in Besoldungsgruppe „B 3“ 
werden folgende Zeilen eingefügt: 

 
 

„ Präsident, Präsidentin der Landes-
anstalt für Weinbau und Gartenbau 

B 3 Präsident, Präsidentin der Bayerischen  
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 

B 3  

 Vizepräsident, Vizepräsidentin der 
Landesanstalt für Landwirtschaft 

B 3 Vizepräsident, Vizepräsidentin der Bayeri-
schen Landesanstalt für Landwirtschaft 

B 3  

 Präsident, Präsidentin der Staatli-
chen Führungsakademie für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 

B 3 Präsident, Präsidentin der Staatlichen Füh-
rungsakademie für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten 

B 4  

     “
 

jj) In der Zeile mit dem Amt „General-
direktor, Generaldirektorin der 
Staatsgemäldesammlungen“ werden 
in Spalte 4 die Worte „B 4“ durch 
die Worte „B 5“ ersetzt. 

kk) Nach der Zeile mit den Ämtern 
„Kanzler, Kanzlerin der Techni-

schen Universität München“, 
„Kanzler, Kanzlerin der Universität 
Erlangen-Nürnberg“ und „Kanzler, 
Kanzlerin der Universität Würz-
burg“ wird folgende neue Zeile ein-
gefügt: 

 
„ 
 

Präsident, Präsidentin der staatli-
chen Schlösser, Gärten und Seen 

B 4 Präsident, Präsidentin der staatlichen Schlös-
ser, Gärten und Seen 

B 6  

 

     “ 

 



Seite 18 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/5368 

ll) Nach der Zeile mit dem Amt „Erster 
Direktor, Erste Direktorin eines Regi-
onalträgers der gesetzlichen Renten-
versicherung – als Geschäftsführer 
oder Geschäftsführerin oder Vorsit-

zender oder Vorsitzende der Ge-
schäftsführung bei mehr als 3,7 Milli-
onen Versicherten und laufenden Ren-
tenfällen –“ wird folgende Zeile einge-
fügt: 

 

„ Präsident, Präsidentin der Landes-
anstalt für Landwirtschaft 

B 6 Präsident, Präsidentin der Bayerischen  
Landesanstalt für Landwirtschaft 

B 6 
 

     “

 

b) Abschnitt 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Zeilen mit den Ämtern 

„Fachlehrer, Fachlehrerin“ in Besol-
dungsgruppe „A 11“, 

„Fachlehrer, Fachlehrerin (ohne In-
genieur- oder Fachhochschulausbil-
dung), soweit nicht in Besoldungs-
gruppe A 10 oder A 12“ in Besol-
dungsgruppe „A 11“, 

„Fachlehrer, Fachlehrerin“ in Besol-
dungsgruppe „A 12“, 

„Fachlehrer, Fachlehrerin (ohne In-
genieur- oder Fachhochschulausbil-
dung)“ in Besoldungsgruppe „A 12“, 

„Rechnungsrat, Rechnungsrätin“ 

werden gestrichen. 

bb) In den Zeilen mit dem Amt „Insti-
tutsrektor, Institutsrektorin, soweit 
nicht in Besoldungsgruppe „A 13“ 
oder „A 15“ 

─ am Staatsinstitut für die Ausbil-
dung von Fachlehrern –, 

─ am Staatsinstitut für die Ausbil-
dung von Förderlehrern –, 

─ am Staatsinstitut für Schulpäda-
gogik und Bildungsforschung –, 

─ an der Akademie für Lehrerfort-
bildung und Personalführung –“ 

werden jeweils in den Spalten 2 und 
4 vor den Worten „A 14 + AZ 
(170,37)“ die Worte „A 14,“ einge-
fügt. 

cc) In der Zeile mit dem Amt „Instituts-
direktor, Institutsdirektorin“ wird die 
Funktionsbezeichnung „– als Leiter 
oder Leiterin einer Abteilung am 
Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung –“ angefügt. 

dd) Nach der Zeile mit dem Amt „Leiter, 
Leiterin der Landesbaudirektion bei 
der Autobahndirektion Nordbayern – 
als der ständige Vertreter oder die 
ständige Vertreterin des Präsidenten 
oder der Präsidentin der Autobahndi-
rektion Nordbayern –“ wird folgende 
Zeile eingefügt: 

 

 
„ Ministerialrat, Ministerialrätin 

- bei einer obersten Dienstbehörde - 
B 3 Ministerialrat, Ministerialrätin 

 
B 3  

 
     “ 

 

III. § 2 (Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz) 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Art. 71 erhält folgende Fassung: 

„Art. 71 Kindererziehungs- und Kin-
dererziehungsergänzungs-
zuschlag“ 

b) Art. 72 erhält folgende Fassung: 

„Art. 72 Pflegezuschlag und Kinder-
pflegeergänzungszuschlag“ 

2. In Art. 12 Abs. 2 Satz 4 wird das Wort 
„Verlust“ durch das Wort „Verlusts“ ersetzt 
und vor dem Wort „Vollstreckungsvergü-
tung“ das Wort „ruhegehaltfähige“ einge-
fügt. 

3. Art. 13 wird wie folgt geändert: 
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a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „69 
und 70“ durch die Worte „70 und 71“ 
ersetzt. 

b) In Abs. 3 wird die Zahl „71“ durch die 
Zahl „72“ ersetzt. 

4. In Art. 24 Abs. 4 werden die Worte „und 3“ 
gestrichen. 

5. Art. 35 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 2 wird das Wort „oder“ durch ei-
nen Punkt ersetzt. 

b) Nr. 3 wird gestrichen. 

6. Art. 36 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) 1War der Witwer oder die Witwe 
mehr als zwanzig Jahre jünger als der 
Versorgungsurheber und ist aus der Ehe 
kein Kind hervorgegangen, so wird das 
Witwengeld nach Abs. 1 für jedes ange-
fangene Jahr des Altersunterschieds über 
zwanzig Jahre um 5 v.H. gekürzt, höchs-
tens um 50 v.H. 2Dem gekürzten Betrag 
werden 5 v.H. des Witwengeldes nach 
Abs. 1 für jedes angefangene Jahr der 
Ehedauer über fünf Jahre hinaus hinzu-
gerechnet, bis das volle Witwengeld 
wieder erreicht ist. 3Das nach Sätzen 1 
und 2 errechnete Witwengeld darf nicht 
hinter dem Mindestwitwengeld zurück-
bleiben.“ 

7. In Art. 38 Satz 1 werden die Worte „Nrn. 2 
und 3“ durch die Worte „Nr. 2“ ersetzt. 

8. Art. 54 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich 
für einen Beamten oder eine Beamtin mit 
einem Einstieg nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 LlbG (erste Qualifikationsebene) 
die ruhegehaltfähigen Bezüge mindes-
tens nach der Besoldungsgruppe A 6, für 
einen Beamten oder eine Beamtin mit 
einem Einstieg nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 LlbG (zweite Qualifikationsebene) 
mindestens nach der Besoldungsgruppe 
A 9, für einen Beamten oder eine Beam-
tin mit einem Einstieg nach Art. 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 LlbG (dritte Qualifikations-
ebene) mindestens nach der Besoldungs-
gruppe A 12 und für einen Beamten oder 
eine Beamtin mit einem Einstieg nach 
Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LlbG (vierte 

Qualifikationsebene) mindestens nach 
der Besoldungsgruppe A 16 bemessen.“ 

9. In Art. 67 Abs. 5 werden die Worte „Art. 83 
Abs. 6“ durch die Worte „Art. 83 Abs. 4“ er-
setzt. 

10. Art. 71 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Kindererziehungs- und Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag“ 

b) In Abs. 4 Satz 1 wird der Betrag 
„2,50 €“ durch den Betrag „3,00 €“ er-
setzt. 

c) Es werden folgende neue Abs. 5 und 6 
eingefügt: 

„(5) Für Zeiten, für die kein Kinderer-
ziehungszuschlag zusteht, erhöht sich 
das Ruhegehalt um einen Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag, wenn 

1. nach dem 31. Dezember 1991 lie-
gende Zeiten der Erziehung eines 
Kindes bis zur Vollendung des 
zehnten Lebensjahres oder Zeiten 
der nicht erwerbsmäßigen Pflege ei-
nes pflegebedürftigen Kindes (§ 3 
SGB VI) bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres 

a) mit entsprechenden Zeiten für 
ein anderes Kind zusammen-
treffen oder 

b) mit Zeiten im Beamtenverhält-
nis, die als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt werden, oder Zei-
ten nach Art. 72 Abs. 1 Satz 1 
zusammentreffen, 

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach 
§ 70 Abs. 3a Satz 2 SGB VI besteht 
und 

3. dem Beamten oder der Beamtin die 
Zeiten nach Abs. 3 zuzuordnen sind. 

(6) 1Der Kindererziehungsergänzungszu-
schlag beträgt für jeden angefangenen 
Monat, in dem die Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllt waren, 

1. im Fall des  
Abs. 5 Nr. 1 Buchst. a  0,76 € 

2. im Fall des  
Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b  0,57 €. 

2Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 7 und 
wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Worte „den 
Kindererziehungszuschlag“ durch 
die Worte „Kindererziehungs- und 
Kindererziehungsergänzungszu-
schläge“ ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 

„2Errechnet sich das Ruhegehalt 
nach Art. 26 Abs. 5, werden der 
Kindererziehungs- und der Kinder-
erziehungsergänzungszuschlag in 
Höhe des Betrags gezahlt, um den 
das erdiente Ruhegehalt und diese 
Zuschläge das Ruhegehalt nach 
Art. 26 Abs. 5 übersteigen.“ 

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 8; das 
Wort „gilt“ wird durch das Wort „gel-
ten“ und das Wort „Kindererziehungszu-
schlag“ durch die Worte „Kinder-
erziehungs- und der Kindererziehungs-
ergänzungszuschlag“ ersetzt. 

f) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 9; die 
Worte „1 bis 6“ werden durch die Worte 
„1 bis 4, 7 und 8“ ersetzt. 

11. Art. 72 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Pflegezuschlag und Kinderpflegeergän-
zungszuschlag“ 

b) Es wird folgender neuer Abs. 3 einge-
fügt: 

„(3) 1Hat ein Beamter oder eine Beamtin 
ein nach Art. 71 Abs. 3 zuzuordnendes 
pflegebedürftiges Kind nicht erwerbs-
mäßig gepflegt (§ 3 SGB VI), wird ne-
ben dem Pflegezuschlag ein Kinderpfle-
geergänzungszuschlag gewährt. 2Dieser 
wird längstens bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres des pflegebedürftigen 
Kindes und nicht neben Leistungen nach 
Art. 71 oder § 70 Abs. 3a SGB VI ge-
währt. 3Der Kinderpflegeergänzungszu-
schlag beträgt für jeden Kalendermonat 
der nicht erwerbsmäßigen Pflege die 
Hälfte der in Abs. 2 genannten Beträge, 
höchstens jedoch 0,76 €.“ 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; das 
Wort „Kindererziehungszuschläge“ wird 
durch die Worte „Zuschläge nach 
Art. 71“ und die Worte „5 und 6“ wer-
den durch die Worte „7 und 8“ ersetzt. 

12. In Art. 82 Abs. 2 wird das Wort „bleibt“ 
durch die Worte „und 2 bleiben“ ersetzt. 

13. In Art. 83 Abs. 4 Satz 3 werden nach dem 
Wort „Versorgung“ die Worte 
„, Leistungsbezüge im öffentlichen Dienst 

im Sinn der Art. 66 und 67 BayBesG und 
vergleichbare tarifliche Leistungen im öf-
fentlichen Dienst“ eingefügt. 

14. Dem Art. 85 Abs. 1 wird folgender Satz 6 
angefügt: 

„6Leistungen nach Satz 2 Nrn. 5 und 6, die 
während Zeiten einer Beurlaubung ohne 
Grundbezüge begründet wurden, sind nicht 
zu berücksichtigen.“ 

15. Art. 94 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

„2Einbezogen sind auch Wechsel in kommu-
nale Wahlbeamtenverhältnisse oder in 
Dienstordnungsangestelltenverhältnisse der 
Sozialversicherungsträger und umgekehrt.“ 

16. Art. 97 Abs. 3 wird aufgehoben. 

17. In Teil 5 werden die bisherigen Abschnitte 3 
bis 7 die Abschnitte 1 bis 5. 

18. Art. 100 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz 4 ange-
fügt: 

„4Art. 85 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4 gel-
ten nicht für am 1. Oktober 1994 vor-
handene Ruhestandsbeamte und Ruhe-
standsbeamtinnen.“ 

b) In Abs. 3 Satz 2 werden nach den Wor-
ten „Art. 36“ die Worte „Abs. 1“ einge-
fügt. 

19. In Art. 101 Abs. 4 Satz 3 werden die Worte 
„5 und 6“ durch die Worte „7 und 8“ und die 
Worte „Art. 72 Abs. 3“ durch die Worte 
„Art. 72 Abs. 4“ ersetzt. 

20. In Art. 103 Abs. 11 wird das Wort „gilt“ 
durch die Worte „Sätze 1 bis 3 und, sofern 
der Verzicht oder die Zahlung vor dem 
1. Oktober 1994 erfolgt ist, Satz 4 gelten“ 
ersetzt. 

21. Art. 106 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Nr. 2 werden in der Tabelle 
die Worte „28. Februar 1952“ durch die 
Worte „29. Februar 1952“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 wird in der Tabelle nach der 
Kopfzeile folgende Zeile eingefügt: 

„ 1. Januar 2012 63   

    “ 
22. Art. 114 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1; 
nach dem Wort „Versorgungsbezüge“ 
werden die Worte „und auf Rückforde-
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rung von zu zuviel gezahlten Versor-
gungsbezügen“ eingefügt. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Hat die Verjährungsfrist vor dem 
31. Dezember 2010 begonnen, ist für 
den Fristablauf das zum 31. Dezember 
2010 geltende Recht maßgebend.“ 

23. Dem Art. 115 wird folgender Abs. 3 ange-
fügt: 

„(3) Die in Art. 100 Abs. 1 Satz 1 BayBesG 
genannten Körperschaften des öffentlichen 
Rechts haben bei Aufstellung ihrer Dienst-
ordnungen die Versorgung für die dienst-
ordnungsmäßig Angestellten nach den 
Grundsätzen dieses Gesetzes zu bestim-
men.“ 

IV. § 3 (Gesetz über die Leistungslaufbahn und 
die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten 
und Beamtinnen) wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In Art. 22 wird das Wort „besonderes“ 
durch das Wort „besondere“ ersetzt. 

b) Der Überschrift des Art. 62 werden die 
Worte „; Öffnungsklausel für den nicht-
staatlichen Bereich zu Art. 67 Bay-
BesG“ angefügt. 

2. In Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 werden nach den Wor-
ten „Art. 55“ die Worte „Abs. 2 und 3“ ein-
gefügt. 

3. Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die Einstellung ist nur in dem besol-
dungsrechtlich festgelegten Eingangs- 
amt zulässig.“ 

b) Es wird folgender neuer Satz 2 einge-
fügt: 

„2Die oberste Dienstbehörde kann von 
Satz 1 Ausnahmen im Einzelfall zulas-
sen; in einer Gruppe von Fällen bedarf 
es der Zustimmung des Staatsministe-
riums der Finanzen.“ 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

d) Im neuen Satz 3 wird das Wort „beson-
deres“ gestrichen. 

4. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort 
„Beförderung“ das Komma durch das 
Wort „oder“ ersetzt und es werden die 
Worte „oder zur modularen Qualifizie-
rung“ gestrichen. 

b) In Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 
wird die Zahl „24“ jeweils durch die 
Zahl „36“ ersetzt. 

c) In Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort 
„acht“ durch das Wort „zehn“ ersetzt. 

5. Art. 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 3 wird die Zahl „24“ 
durch die Zahl „36“ ersetzt. 

b) Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird 
Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Die Beförderung darf nicht vor 
Ablauf einer Dienstzeit (Art. 15) 
von zehn Jahren erfolgen, sofern 
die Qualifikation nach Art. 20 er-
worben wird.“ 

6. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„5Die Maßnahmen der modularen 
Qualifizierung schließen mit Prü-
fungen oder anderen Erfolgsnach-
weisen ab.“ 

bb) Es werden folgende neue Sätze 6 
und 7 eingefügt: 

„6Von den Maßnahmen, die fach-
lich theoretische Inhalte vermit-
teln, soll eine mit einer Prüfung 
abschließen. 7Im Übrigen sind an-
dere Erfolgsnachweise vorzuse-
hen.“ 

cc) Der Wortlaut des bisherigen Satzes 
6 wird Satz 8 und erhält folgende 
Fassung: 

„8Im angemessenen Umfang kann 
die Anrechnung von Fortbildungen 
(Art. 66) als Maßnahmen der mo-
dularen Qualifizierung vorgesehen 
werden; im Übrigen bleibt Art. 66 
unberührt.“ 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Eignung für die modulare 
Qualifizierung wird im Rahmen einer 
positiven Feststellung gem. Art. 58 
Abs. 5 Buchst. b in der periodischen 
Beurteilung, die nicht länger als vier 
Jahre zurückliegen darf, zuerkannt.“ 
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7. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „be-
sonderes“ durch „besondere“ ersetzt. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 
1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„2Das Vorliegen der persönlichen 
Eignung für öffentliche Ämter, 
insbesondere soziale Kompetenz, 
Kommunikationskompetenz so-
wie Organisationskompetenz 
kann Gegenstand von Prüfungen 
nach Satz 1 oder eines gesonder-
ten wissenschaftlich fundierten 
Auswahlverfahrens, insbesondere 
eines Assessment-Centers oder 
eines strukturierten Interviews 
sein (Abs. 8).“ 

c) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „beson-
dere“ durch „besonderen“ ersetzt. 

d) In Abs. 5 Satz 1 werden nach den Wor-
ten „besonderen Auswahlverfahren“ 
die Worte „nach Abs. 7“ eingefügt. 

e) In Abs. 6 wird das Satzzeichen „1“ ge-
strichen und nach dem Wort „Prü-
fungsverfahrens“ werden die Worte 
„nach Abs. 1 Satz 1“ eingefügt. 

f) Es wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) 1Wird ein Auswahlverfahren nach 
Abs. 1 Satz 2 Alternative 2 durchge-
führt, setzt die Einstellung dessen Be-
stehen voraus. 2Zuständig für die 
Durchführung des Verfahrens ist die 
gemäß Art. 18 BayBG für die Ernen-
nung nach Art. 2 Abs. 1 zuständige Be-
hörde. 3Diese bestimmt die Mitglieder 
der Auswahlkommission. 4Es können 
nur Beamte und Beamtinnen als Kom-
missionsmitglieder bestimmt werden, 
die für die Durchführung des Auswahl-
verfahrens geschult wurden und min-
destens dem von den Bewerbern bzw. 
Bewerberinnen angestrebten Eingangs-
amt angehören; im nichtstaatlichen Be-
reich können auch Tarifbeschäftigte 
bestimmt werden, die neben der in 
Halbsatz 1 genannten Schulung min-
destens über eine dem angestrebten 
Eingangsamt entsprechende Qualifika-
tion verfügen. 5Das zu prüfende Anfor-
derungsprofil setzt die oberste Dienst-
behörde fest. 6Das Ergebnis des Aus-

wahlverfahrens, „geeignet“ oder „nicht 
geeignet“, ist den Bewerbern und Be-
werberinnen mitzuteilen; auf Verlangen 
der Bewerber oder Bewerberinnen ist 
das Ergebnis schriftlich zu begründen. 
7Das Auswahlverfahren nach Abs. 1 
Satz 2 Alternative 2 kann einmal wie-
derholt werden. 8Die obersten Dienst-
behörden können mit Zustimmung des 
Landespersonalausschusses durch 
Rechtsverordnung, im nichtstaatlichen 
Bereich durch Satzung, von den Sätzen 
1 bis 7 abweichende oder diese ergän-
zende Regelungen treffen.“ 

8. Art. 56 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) 1Nicht periodisch beurteilt werden Be-
amte und Beamtinnen in einem Amt der Be-
soldungsgruppe A 16 mit Amtszulage und 
höher. 2Die oberste Dienstbehörde kann die 
periodische Beurteilung der in Satz 1 ge-
nannten Gruppe anordnen.“ 

9. Art. 62 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Worte 
„; Öffnungsklausel für den nichtstaatli-
chen Bereich zu Art. 67 BayBesG“ an-
gefügt. 

b) Es wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) 1Für die Vergabe einer Leistungs-
prämie nach Art. 67 BayBesG können 
Gemeinden, Gemeindeverbände und die 
sonstigen unter der Aufsicht des Staates 
stehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
die an tarifvertragliche Regelungen zum 
Leistungsentgelt gebunden sind, den ta-
rifvertraglichen Regelungen entspre-
chende Bestimmungen zur Leistungs-
bewertung sowie zum Vergabeverfah-
ren unter Mitwirkung der betrieblichen 
Kommissionen im Sinn des § 18 Abs. 7 
Satz 1 des Tarifvertrags für den öffent-
lichen Dienst (TVöD VKA) vom 
13. September 2005, oder dem entspre-
chender tarifvertraglicher Regelungen 
auch für die Beamten und Beamtinnen 
treffen. 2Es kann dabei von Art. 67 
Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BayBesG ab-
gewichen werden. 3Im Fall einer eige-
nen Regelung muss gewährleistet sein, 
dass Leistungsbewertung und Vergabe-
verfahren bei den Beamten und Beam-
tinnen und den Tarifbeschäftigten des-
selben Dienstherrn einheitlich erfol-
gen.“ 
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10. In Art. 64 Satz 1 werden nach den Worten 
„des Teils 4“ die Worte „mit Ausnahme von 
Art. 56 Abs. 3“ eingefügt. 

11. Art. 67 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Vorschriften nach Satz 1 bedürfen der 
Zustimmung des Landespersonalaus-
schusses.“ 

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Die Zustimmung nach Satz 2 gilt als 
erteilt, wenn der Landespersonalaus-
schuss nicht binnen sechs Monaten 
nach Zugang der im Verfahren nach 
Art. 3 Abs. 3 abgestimmten Verord-
nungsentwürfe entscheidet.“ 

12. Art. 70 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Die Anrechnung von Erziehungszeiten 
für vor dem 1. Januar 2011 und nach dem 
31. Dezember 2007 geborene Kinder, die 
über die gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3, § 12 
Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 in der bis 
zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung 
der Verordnung über die Laufbahnen der 
bayerischen Beamtinnen und Beamten 
(Laufbahnverordnung – LbV) vom 1. April 
2009 (GVBl  S. 51) anzurechnenden Zeiten 
hinausgehen, erfolgt nur auf Antrag und mit 
Wirkung für die Zukunft. 2Für die Anrech-
nung von Erziehungszeiten für vor dem 
1. Januar 2008 geborene Kinder findet § 62 
Abs. 4 der Laufbahnverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. März 
1996 (GVBl S. 99, ber. S. 220, BayRS 2030-
2-1-2-F), zuletzt geändert durch § 3 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 931), Anwendung. 3Die Anrechnung nach 
den Sätzen 1 und 2 erfolgt auch für Kinder, 
die zum 1. Januar 2011 das achte Lebensjahr 
bereits vollendet haben.“ 

13. In Anlage 3 wird in der Fachlaufbahn „Ver-
waltung und Finanzen“ beim zehnten Spie-
gelstrich der Klammerzusatz „(ZAPOSoz-
Verw/gD)“ durch den Klammerzusatz „(ZA-
POSozVerw/mD)“ ersetzt. 

14. In Anlage 4 wird in der Fachlaufbahn „Na-
turwissenschaft und Technik“, fachlicher 
Schwerpunkt „Mathematik, Naturwissen-
schaften“ folgender Spiegelstrich angefügt: 

„-  Dipl.-Statistiker Univ., Dipl.-Statistikerin 
Univ.“ 

V. § 4 (Änderung des Bayerischen Beamtenge-
setzes) wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 1 Buchst. c erhält folgende Fassung: 

„c) Teil 4 Abschnitt 7 wird wie folgt geän-
dert: 

aa) Die Überschrift des Art. 97 wird 
durch den Klammerhinweis „(auf-
gehoben)“ ersetzt. 

bb) Der Überschrift des Art. 99 wird 
das Wort „, Gendiagnostik“ ange-
fügt.“ 

2. In Nr. 13 Buchst. c werden die Worte 
„Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 LlbG“ durch die 
Worte „Art. 17 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 LlbG“ 
ersetzt. 

3. Nr. 27 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Buchst. c ein-
gefügt: 

„c) Abs. 4 Sätze 3 und 4 erhalten fol-
gende Fassung: 

‚3Das Landesamt für Finanzen 
setzt mit seinen Dienststellen als 
zentrale Landesbehörde für den 
staatlichen Bereich, mit Ausnahme 
der bei der Bayerischen Versiche-
rungskammer beschäftigten Beam-
ten und Beamtinnen, die Beihilfe 
der Berechtigten fest und ordnet 
deren Zahlung an; die örtliche Zu-
ständigkeit sowie gegebenenfalls 
eine andere sachliche Zuständig-
keit kann die Staatsregierung durch 
Rechtsverordnung regeln. 4Die 
sonstigen Befugnisse der obersten 
Dienstbehörden beim Vollzug der 
Beihilfevorschriften können auf 
das Staatsministerium der Finan-
zen übertragen werden.‘“ 

b) Der bisherige Buchst. c wird Buchst. d. 

4. Es wird folgende neue Nr. 29 eingefügt: 

„29. Art. 99 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort 
„, Gendiagnostik“ angefügt. 

b) Es wird folgender Abs. 3 ange-
fügt: 

‚(3) Die für Beschäftigte gelten-
den Vorschriften des Gendiag-
nostikgesetzes gelten für Beamte 
und Beamtinnen im Sinne dieses 
Gesetzes entsprechend.‘“ 

5. Die bisherige Nr. 29 wird Nr. 30. 

6. Es werden folgende neue Nrn. 31 und 32 
eingefügt: 

„31. Art. 113 wird wie folgt geändert: 
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a) Es wird folgender neuer Abs. 2 
eingefügt: 

‚(2) 1Nimmt der Landespersonal-
ausschuss Aufgaben nach 
Art. 115 Abs. 1 Nr. 5 wahr, so 
wird die Zusammensetzung nach 
Abs. 1 um ein beratendes Mit-
glied ergänzt. 2Das beratende 
Mitglied soll Erfahrung auf dem 
Gebiet der Personalentwicklung 
außerhalb öffentlich-rechtlicher 
Dienstherren haben.‘ 

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3; 
in Satz 1 werden nach dem Wort 
„Mitglieder“ die Worte „sowie 
das beratende Mitglied“ einge-
fügt. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

 32. In Art. 114 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 
wird das Wort „Abs. 2“ durch das 
Wort „Abs. 3“ ersetzt.“ 

7. Die bisherige Nr. 30 wird Nr. 33 und erhält 
folgende Fassung: 

„33. Art. 115 Abs. 1 wird wie folgt geän-
dert: 

a) Im einleitenden Satzteil werden 
nach dem Wort „Gesetzes“ die 
Worte „oder des Leistungslauf-
bahngesetzes“ eingefügt. 

b) Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

‚5. als Kompetenzzentrum 
dienstherrenübergreifende 
Konzepte für Personalent-
wicklungsmaßnahmen unter 
Einbindung der obersten 
Dienstbehörden zu erstellen,‘ 

c) In der Nr. 6 wird der Schlusspunkt 
durch ein Komma ersetzt. 

d) Es wird folgende Nr. 7 angefügt: 

‚7. die Dienstherren in laufbahn-
rechtlichen Angelegenheiten 
zu beraten.‘“ 

8. Die bisherige Nr. 31 wird Nr. 34 und erhält 
folgende Fassung: 

„34. Art. 117 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 3 wird der zweite 
Halbsatz gestrichen und das 
Komma durch einen Punkt er-
setzt. 

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort 
„Mitgliedern“ die Worte „im 

Sinn des Art. 113 Abs. 1“ einge-
fügt.“ 

9. Die bisherigen Nrn. 32 und 33 werden Nrn. 
35 und 36. 

10. Die bisherige Nr. 34 wird Nr. 37 und erhält 
folgende Fassung: 

„37. Art. 121 Abs. 3 wird wie folgt geän-
dert: 

a) In Satz 1 entfällt die Satznumme-
rierung. 

b) Satz 2 wird aufgehoben.“ 

11. Die bisherigen Nrn. 35 bis 46 werden Nrn. 
38 bis 49. 

VI. § 5 (Änderung des Bayerischen Disziplinarge-
setzes) wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 3 Buchst. c erhält folgende Fassung: 

„c) In Abs. 4 Satz 1 werden nach den Wor-
ten „befördert werden“ die Worte „oder 
eine Leistungsstufe erhalten“ einge-
fügt.“ 

2. Es wird folgende neue Nr. 8 eingefügt: 

„8. Art. 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 erhält fol-
gende Fassung: 

,4. das Disziplinarverfahren aus den 
Gründen des Art. 33 Abs. 2 einge-
stellt worden ist und die Diszipli-
narbehörde oder das Disziplinarge-
richt festgestellt hat, dass die Ent-
fernung aus dem Beamtenverhält-
nis oder die Aberkennung des Ru-
hegehalts gerechtfertigt gewesen 
wäre, oder das Disziplinarverfah-
ren durch eine Feststellung im 
Sinn von Art. 58 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 3 abgeschlossen wurde.‘“ 

3. Die bisherigen Nrn. 8 bis 10 werden Nrn. 9 
bis 11. 

4. Nach der neuen Nr. 11 werden folgende 
neue Nrn. 12 und 13 eingefügt: 

„12. Art. 57 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Satznummerierung ent-
fällt. 

bb) Im einleitenden Satzteil wer-
den die Worte „wird durch 
Beschluss eingestellt“ durch 
die Worte „kann durch Be-
schluss eingestellt werden“ er-
setzt. 
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cc) In Nr. 2 wird der Schlusspunkt 
durch einen Strichpunkt er-
setzt und folgender Halbsatz 
angefügt: 

„Art. 58 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 
findet entsprechende Anwen-
dung.“ 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

13. Art. 58 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert: 

a) In Nr. 1 wird das Wort „oder“ 
durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird das Komma durch 
das Wort „oder“ ersetzt.“ 

5. Die bisherigen Nrn. 11 und 12 werden Nrn. 
14 und 15. 

VII. § 6 (Änderung des Gesetzes über die Bildung 
von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bay-
ern) wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa wird 
nach den Worten „Bayerischen Beamtenver-
sorgungsgesetz“ das Ausführungszeichen 
gestrichen. 

2. In Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. aa wird in 
Nr. 2 das Wort „Beamtenversorgunsgesetz“ 
durch das Wort „Beamtenversorgungsge-
setz“ ersetzt. 

VIII. In § 7 (Änderung des Bayerischen Personal- 
 vertretungsgesetzes) erhält Nr. 3 folgende  
 Fassung: 

„3. Es wird folgender Art. 77a eingefügt: 

‚Art. 77a 
1Die Gewährung von Leistungsbezügen 
bzw. Leistungsentgelt und die Ablehnung 
des leistungsbezogenen Stufenaufstiegs 
bzw. die leistungsbezogene Verkürzung 
oder Verlängerung des Stufenaufstiegs sind 
vor der Durchführung mit dem Personalrat 
zu erörtern. 2Hierfür ist er rechtzeitig über 
die betroffenen Beschäftigten sowie die 
Höhe und die Dauer der zu gewährenden 
Beträge zu unterrichten; die erforderlichen 
Unterlagen sind ihm zur Verfügung zu stel-
len.‘“ 

IX. In § 8 (Änderung des Bayerischen Richterge-
setzes) wird Nr. 2 wie folgt geändert: 

1. Es wird folgender neuer Buchst. b eingefügt: 

„b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

‚(2) 1Der Eintritt in den Ruhestand 
kann nicht hinausgeschoben werden. 
2Abweichend von Satz 1 ist auf Antrag 

eines Richters auf Lebenszeit, der zu 
dem in Abs. 1 Satz 3 bestimmten Per-
sonenkreis gehört, der Eintritt in den 
Ruhestand um einen oder mehrere Mo-
nate, höchstens jedoch bis zur Vollen-
dung des 67. Lebensjahres hinauszu-
schieben, wenn zwingende dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen und der 
Antrag spätestens sechs Monate vor 
dem Erreichen der Altersgrenze nach 
Abs. 1 Satz 3 gestellt wird. 3Über den 
Antrag entscheidet das jeweils zustän-
dige Mitglied der Staatsregierung, in 
den Fällen des Art. 15 Abs. 1 Satz 1 die 
Staatsregierung.‘“ 

2. Die bisherigen Buchst. b und c werden 
Buchst. c und d. 

X. Es wird folgender neuer § 16 eingefügt: 

„§ 16 
Änderung des Bayerischen Abgeordnetenge-

setzes 

Das Bayerische Abgeordnetengesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 6. März 1996 
(GVBl S. 82, BayRS 1100-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 373), 
wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 6 Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „Auf-
wändungen“ durch das Wort „Aufwendun-
gen“ ersetzt. 

2. In Art. 8 Abs. 1 Satz 2 wird nach dem Wort 
„verheiratet,“ das Wort „oder“ gestrichen 
und es werden nach den Worten „verschwä-
gert sind“ die Worte „oder eine Lebenspart-
nerschaft im Sinn des Lebenspartnerschafts-
gesetzes begründet haben“ eingefügt. 

3. In Art. 11 Abs. 5 werden nach dem Wort 
„Ehegatten“ die Worte „oder Lebenspartner 
(Lebenspartner und Lebenspartnerin im Sinn 
des § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes)“ 
eingefügt. 

4. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „zur 
Rentenversicherung der Angestellten“ 
durch die Worte „zur allgemeinen Ren-
tenversicherung“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 werden die Worte „im Sinn 
des Besoldungs- und Versorgungsrechts 
der Beamten und Richter“ durch „nach 
Art. 14 Abs. 4 Nr. 3 Bayerisches Beam-
tenversorgungsgesetz“ ersetzt. 

c) In Abs. 5 werden nach dem Wort „Ehe-
gatte“ die Worte „oder Lebenspartner“ 
eingefügt. 
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5. In Art. 17 Abs. 1 Satz 1 und Art. 18 Abs. 1, 
Abs. 2 und Abs. 3 werden jeweils nach dem 
Wort „Ehegatte“ die Worte „oder Lebens-
partner“ eingefügt. 

6. In Art. 18a werden die Worte „§ 25a des 
Abgeordnetengesetzes des Bundes“ durch 
die Worte „§§ 14 und 16 Versorgungsaus-
gleichsgesetzes“ ersetzt. 

7. In Art. 19 wird vor dem Wort „Beamtenver-
sorgungsgesetzes“ das Wort „Bayerischen“ 
eingefügt. 

8. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Entsprechendes gilt für Renten im 
Sinn des Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 
bis 4 des Bayerischen Beamtenversor-
gungsgesetzes mit Ausnahme von Ren-
ten aus einer freiwilligen Pflicht-
versicherung auf Antrag gemäß § 4 
Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch, sowie Renten nach Art. 85 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetzes, zu denen 
der Arbeitgeber auf Grund eines Be-
schäftigungsverhältnisses im öffentli-
chen Dienst mindestens die Hälfte der 
Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe 
geleistet hat; Art. 85 Abs. 3 und 5 des 
Bayerischen Beamtenversorgungsgeset-
zes sind sinngemäß anzuwenden.“ 

b) Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Entsprechendes gilt beim Bezug von 
Renten im Sinn des Art. 85 Abs. 1 
Satz 2 Nrn. 1 bis 4 des Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetzes mit Aus-
nahme von Renten aus einer freiwilli-
gen Pflichtversicherung auf Antrag ge-
mäß § 4 Abs. 2 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch, sowie Renten nach 
Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des Bayeri-
schen Beamtenversorgungsgesetzes, zu 
denen der Arbeitgeber auf Grund eines 
Beschäftigungsverhältnisses im öffent-
lichen Dienst mindestens die Hälfte der 
Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe 
geleistet hat; Art. 85 Abs. 3 bis 6 des 
Bayerischen Beamtenversorgungsgeset-
zes sind sinngemäß anzuwenden.“ 

9. In Art. 27 werden die Worte „§ 53 Abs. 8 
des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die 
Worte „Art. 83 Abs. 5 des Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetzes“ ersetzt. 

10. In Art. 28 wird jeweils das Wort „Dienstbe-
züge“ durch das Wort „Bezüge“ ersetzt. 

11. In Art. 29 wird jeweils das Wort „Dienstbe-
zügen“ durch das Wort „Bezügen“ ersetzt. 

12. Art. 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird jeweils das Wort 
„Dienstbezügen“ durch das Wort „Be-
zügen“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „Lauf-
bahnprüfung“ durch das Wort „Qualifi-
kationsprüfung“ ersetzt. 

13. Art. 31 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden die Worte „oder einer 
gleichwertigen Laufbahn“ durch das 
Wort „Fachlaufbahn“ ersetzt. 

b) In Satz 4 wird das Wort „Dienstbezüge“ 
durch das Wort „Bezüge“ ersetzt. 

14. Art. 32 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die Stufenfestlegung des 
Grundgehalts eines Beamten nach Be-
endigung der Mitgliedschaft im Bayeri-
schen Landtag finden Art. 30 Abs. 2 
Satz 3 i.V.m. Art. 31 Abs. 3 Nr. 1 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes An-
wendung.“ 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und 
erhält folgende Fassung: 

„(3) Nach Beendigung der Mitglied-
schaft im Bayerischen Landtag gilt die 
Zeit der Mitgliedschaft als Dienstzeit 
nach Maßgabe des Art. 15 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 und Sätze 2 und 3 des Leistungs-
laufbahngesetzes (LlbG).“ 

15. In Art. 34 werden die Worte „und die Über-
tragung eines anderen Amts beim Wechsel 
der Laufbahngruppe“ durch die Worte „oder 
eines anderen Amts mit höherer Amtszula-
ge“ ersetzt. 

16. In Art. 43b Abs. 3 werden jeweils nach dem 
Wort „Ehen“ die Worte „oder Lebenspart-
nerschaften im Sinn des Lebenspartner-
schaftsgesetzes“ und nach dem Wort „Ehe-
gatte“ die Worte „oder Lebenspartner“ ein-
gefügt. 

17. In Art. 43d Abs. 2 Satz 2 werden die Worte 
„bis zu diesem Zeitpunkt“ durch die Worte 
„im Zeitpunkt des Ausscheidens“ ersetzt. 

18. Dem Art. 43e wird folgender Abs. 3 ange-
fügt: 
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„(3) 1Auf die am 1. Januar 2011 vorhande-
nen ehemaligen Mitglieder des Bayerischen 
Landtags und Hinterbliebenen sowie auf die 
mit Ablauf der 16. Wahlperiode des Bay-
erischen Landtags ausscheidenden Mitglie-
der, die mit dem Ausscheiden einen An-
spruch auf Altersentschädigung haben, fin-
det Art. 22 Abs. 4 in der bis 31. Dezember 
2010 geltenden Fassung Anwendung. 
2Gleiches gilt für die mit Ablauf der 
16. Wahlperiode des Bayerischen Landtags 
ausscheidenden Mitglieder, die nur deshalb 
noch keinen Anspruch auf Altersentschädi-
gung haben, weil sie das nach Art. 12 Abs. 1 
und 2 notwendige Lebensalter noch nicht er-
reicht haben.“ 

XI. Der bisherige § 16 (Inkrafttreten, Außerkraft-
treten) wird § 17 und wie folgt geändert: 

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Abweichend von Satz 1 treten § 3 Art. 
22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 8 mit Wir-
kung vom 1. April 2010 in Kraft.“ 

2. Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Abweichend von Abs. 1 treten 

1. § 1 Art. 51 Abs. 4 und Art. 55 Abs. 1, 

2. § 2 Art. 9 Abs. 2 Satz 1 und Art. 50 
Abs. 4, 

3. § 3 Art. 3 Abs. 1 Satz 2, Art. 6 Abs. 2 
Satz 1, Art. 7 Abs. 2 Satz 1, Art. 8 
Abs. 2 Satz 2, Art. 22 Abs. 2 Satz 3, 
Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 5, Abs. 6 und 
7, Art. 27 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2, Abs. 6 
Satz 1, Art. 29 Abs. 1, Art. 34 Abs. 2 
Satz 2, Art. 35 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 
Satz 2, Abs. 4 Satz 2, Art. 37 Abs. 3 
Satz 3, Art. 38 Abs. 2, Art. 67, Art. 68 
Abs. 1 und 2, Art. 70 Abs. 3 Satz 1 und 

4. § 4 Art. 115 Abs. 2 

am 1. November 2010 in Kraft.“ 

3. Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und es 
wird folgende Nr. 16 angefügt: 

„16. § 20 Abs. 1 und 2 der Verordnung zur 
Regelung der besonderen Auslesever-
fahren für die Einstellung in Laufbah-
nen des mittleren und gehoben nicht-
technischen Dienstes (AVfV) vom 
8. Februar 2000 (GVBl S. 48, BayRS 
2038-3-1-2-F), zuletzt geändert durch 
§ 14 der Verordnung vom 1. April 
2009 (GVBl S. 79).“ 

Berichterstatterin zu 1: Ingrid Heckner 
Berichterstatter zu 2-4, 8-12,  
46-48, 52-55: Peter Meyer 
Berichterstatter zu 5, 14-30,  
39, 40, 60-77: Stefan Schuster 
Berichterstatter zu 6, 36, 37: Thomas Mütze 
Berichterstatter zu 7: Prof. Dr. Winfried 
 Bausback 
Berichterstatter zu 13, 49, 50, 
80, 85: Adi Sprinkart 
Berichterstatter zu 31-33,  
42-44, 83, 84: Eduard Nöth 
Berichterstatter zu 34, 35, 81: Hans Herold 
Berichterstatterin zu 38, 78, 79: Diana Stachowitz 
Berichterstatter zu 41, 45: Tobias Reiß 
Berichterstatterin zu 51: Claudia Stamm 
Berichterstatter zu 55: Günther Felbinger 
Berichterstatter zu 56-59: Josef Zellmeier 
Berichterstatter zu 82: Martin Güll 
Mitberichterstatter zu 1, 7,  
42-44, 56-59: Stefan Schuster 
Mitberichterstatter zu 2, 3, 5, 6: Prof. Dr. Winfried 
 Bausback 
Mitberichterstatter zu 4: Bernhard  
 Seidenath 
Mitberichterstatter zu 8, 10,  
11, 13-21, 28-30, 80, 82, 85: Hans Herold 
Mitberichterstatter zu 9, 12,  
22-27, 51, 75-79: Eduard Nöth 
Mitberichterstatter zu 31-33: Peter Meyer 
Mitberichterstatter zu 34, 35, 
81: Adi Sprinkart 
Mitberichterstatter zu 36-40,  
46-48 Tobias Reiß 
Mitberichterstatter zu 41, 45: Thomas Mütze 
Mitberichterstatter zu 49, 50,  
52-55, 60-74: Josef Zellmeier 
Mitberichterstatter zu 83, 84: Martin Güll 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Fragen des öffentlichen Dienstes federführend 
zugewiesen. 
Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Inne-
re Sicherheit und der Ausschuss für Staatshaus-
halt und Finanzfragen haben den Gesetzentwurf 
mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-
mentsfragen und Verbraucherschutz hat den Ge-
setzentwurf endberaten. 
Zum Gesetzentwurf wurden die Änderungsan-
träge Drs. 16/3663, 16/3665, 16/3674, 16/3675, 
16/3676, 16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 
16/3892, 16/3893, 16/3894, 16/3895, 16/3896, 
16/3897, 16/3898, 16/3899, 16/3900, 16/3901, 
16/3902, 16/3903, 16/3904, 16/3905, 16/3906, 
16/3907, 16/3908, 16/3909, 16/3910, 16/3911, 
16/3912, 16/3913, 16/3914, 16/3915, 16/4192, 
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16/4193, 16/4202, 16/4204, 16/4206, 16/4207, 
16/4208, 16/4209, 16/4210, 16/4212, 16/4213, 
16/4305, 16/4306, 16/4307, 16/4308, 16/4311, 
16/4313, 16/4314, 16/4315, 16/4316, 16/4317, 
16/4318, 16/4319, 16/4320, 16/4321, 16/4324, 
16/4325, 16/4326, 16/4327, 16/4328, 16/4330, 
16/4331, 16/4332, 16/4333, 16/4334, 16/4957, 
16/4958, 16/4959, 16/4960, 16/5001, 16/5119, 
16/5142 und 16/5143 eingereicht. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetz-
entwurf und die Änderungsanträge Drs. 16/3663, 
16/3664, 16/3665, 16/3674, 16/3675, 16/3676, 
16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 16/3892, 
16/3893, 16/3894, 16/3895, 16/3896, 16/3897, 
16/3898, 16/3899, 16/3900, 16/3901, 16/3902, 
16/3903, 16/3904, 16/3905, 16/3906, 16/3907, 
16/3908, 16/3909, 16/3910, 16/3911, 16/3912, 
16/3913, 16/3914, 16/3915, 16/4192, 16/4193, 
16/4201, 16/4202, 16/4204, 16/4206, 16/4207, 
16/4208, 16/4209, 16/4210, 16/4211, 16/4212, 
16/4213, 16/4305, 16/4306, 16/4307, 16/4308, 
16/4309, 16/4310, 16/4311, 16/4313, 16/4314, 
16/4315, 16/4316, 16/4317, 16/4318, 16/4319, 
16/4320, 16/4321, 16/4322, 16/4323, 16/4324, 
16/4325, 16/4326, 16/4327, 16/4328, 16/4329, 
16/4330, 16/4331, 16/4332, 16/4333 und 
16/4334 in seiner 28. Sitzung am 23. Februar 
2010, 29. Sitzung am 23. Februar 2010, 31. Sit-
zung am 2. März  2010, 32. Sitzung am 2. März 
2010, 33. Sitzung am 9. März 2010, 34. Sitzung 
am 23. März 2010, 35. Sitzung am 13. April 
2010 und 36. Sitzung am 13. April 2010 in einer 
1. Beratung behandelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: kein Votum 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

I. § 1 (Bayerisches Besoldungsgesetz) wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in Teil 7 der 
Art. 107 gestrichen und die bisherigen 
Art. 108 und Art. 109 werden Art. 107 
und Art. 108. 

2. In Art. 36 wird folgender neuer Abs. 3a 
eingefügt: 

„(3a) Abs. 2 und 3 gelten für Beamte 
und Beamtinnen, die eine Lebenspart-
nerschaft führen oder geführt haben, 
entsprechend, sofern sie ein Kind ihres 
Lebenspartners oder ihrer Lebenspart-

nerin in ihren Haushalt aufgenommen 
haben.“ 

3. In Art. 64 Abs. 2 wird der Betrag 
„102,26“ durch den Betrag „130,00“ er-
setzt. 

4. In Art. 79 Satz 2 wird das Wort „elf“ 
durch das Wort „zehn“ ersetzt. 

5. Art. 107 wird aufgehoben. 

6. Die bisherigen Art. 108 und Art. 109 
werden Art. 107 und Art. 108. 

7. Im neuen Art. 108 wird folgender 
Abs. 9 angefügt: 

„(9) 1Anwärter und Anwärterinnen in 
Laufbahnen mit einem Eingangsamt der 
Besoldungsgruppen bis A 10, die sich 
am 31. Juli 2010 in einem Beamten-
verhältnis auf Widerruf befinden und ab 
dem 1. Januar 2011 in ein Beamten-
verhältnis auf Probe berufen werden, 
erhalten ein Grundgehalt nach Anlage 3 
mindestens in der Höhe, das sich unter 
Anwendung der §§ 27 bis 30 des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung er-
gibt. 2Ist das sich nach Satz 1 ergebende 
Grundgehalt höher als das nach Art. 30 
und 31, wird dieses Grundgehalt solan-
ge gewährt, bis es betragsmäßig der 
Stufe entspricht, die durch Anwendung 
des Art. 30 Abs. 2 und 3 tatsächlich er-
reicht wird.“ 

8. Anlage 1 – Besoldungsordnungen – 
wird wie folgt geändert: 

a) In Besoldungsgruppe A 10 erhält 
Fußnote 1 folgende Fassung: 

„1) Als Eingangsamt; erhält bei aus-
schließlicher Verwendung an 
Förderschulen oder als Fachbe-
rater oder Fachberaterin an den 
Schulämtern und bei den Minis-
terialbeauftragten für die Real-
schulen eine Amtszulage nach 
Anlage 4.“ 

b) In Besoldungsgruppe A 11 erhält 
Fußnote 2 folgende Fassung: 

„2) Erhält bei ausschließlicher Ver-
wendung an Förderschulen oder 
als Fachberater oder Fachberate-
rin an den Schulämtern und bei 
den Ministerialbeauftragten für 
die Realschulen eine Amtszula-
ge nach Anlage 4.“ 

c) In Besoldungsgruppe A 15 wird das 
Amt „Realschulrektor, Realschul-



Drucksache 16/5368 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Seite 29 

rektorin5)“ durch das Amt „Real-
schuldirektor, Realschuldirektorin5)“ 
ersetzt. 

d) In Besoldungsgruppe B 2 wird das 
Amt „Leitender Realschulrektor, 
Leitende Realschulrektorin2)“ durch 
das Amt „Leitender Realschuldirek-
tor, Leitende Realschuldirektorin2)“ 
ersetzt. 

e) In Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe 
R 1 wird das Wort „sieben“ durch 
das Wort „fünf“ ersetzt. 

f) Besoldungsgruppe R 2 wird wie 
folgt geändert: 

aa) In Fußnote 1 werden das Wort 
„sieben“ durch das Wort „fünf“ 
und das Wort „acht“ durch das 
Wort „sechs“ ersetzt. 

bb) In Fußnote 6 werden die Worte 
„101 und mehr“ durch die 
Worte „60 bis 119“ ersetzt und 
es wird folgender neuer Satz 
angefügt:  

„An einer solchen Staatsan-
waltschaft ist je mindestens ei-
ne solche Planstelle der Besol-
dungsgruppe R 2 mit Amtszu-
lage nach Anlage 4 auszubrin-
gen.“ 

cc) In Fußnote 7 wird das Wort 
„acht“ durch das Wort „sechs“ 
ersetzt. 

g) Besoldungsgruppe R 3 wird wie 
folgt geändert: 

aa) Bei dem Amt „Oberstaatsan-
walt, Oberstaatsanwältin5)“ 
wird Fußnote „6)“ angefügt. 

bb) Die bisherigen Fußnoten „6)“ 
bis „9)“ werden Fußnoten „7)“ 
bis „10)“. 

cc) In Fußnote 1 wird die Zahl 
„23“ durch die Zahl „20“ er-
setzt. 

dd) In Fußnote 4 wird die Zahl 
„40“ durch die Zahl „19“ er-
setzt. 

ee) Es wird folgende neue Fußnote 
6 eingefügt: 

„6) Als Hauptabteilungsleiter 
oder Hauptabteilungsleite-
rin bei einer Staatsanwalt-
schaft mit 120 und mehr 

Planstellen für Staatsanwäl-
te und Staatsanwältinnen. 
An einer solchen Staatsan-
waltschaft sind je mindes-
tens vier solcher Planstel-
len der Besoldungsgruppe 
R 3 auszubringen.“ 

ff) Die bisherigen Fußnoten 6 bis 
9 werden Fußnoten 7 bis 10. 

h) In Besoldungsgruppe R 4 wird in 
Fußnote 1 die Zahl „41“ durch die 
Zahl „20“ ersetzt. 

i) In Besoldungsgruppe R 5 wird nach 
dem Amt „Präsident, Präsidentin 
des Verwaltungsgerichts2)“ das Amt 
„Vizepräsident, Vizepräsidentin des 
Oberlandesgerichts4)“ sowie folgen-
de Fußnote 4 angefügt: 

„4) Als der ständige Vertreter oder 
die ständige Vertreterin eines 
Präsidenten oder einer Präsiden-
tin der Besoldungsgruppe R 9.“ 

j) Besoldungsgruppe R 6 wird wie 
folgt geändert: 

aa) Bei dem Amt „Generalstaats-
anwalt, Generalstaatsanwältin“ 
wird Fußnote „1)“ angefügt. 

bb) Die bisherigen Fußnoten „1)“ 
bis „4)“ werden Fußnoten „2)“ 
bis „5)“. 

cc) Es wird folgende neue Fußno-
te 1 eingefügt: 

„1) Als Leiter oder Leiterin ei-
ner Generalstaatsanwalt-
schaft mit bis zu 299 Plan-
stellen für Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen im Be-
zirk.“ 

dd) Die bisherigen Fußnoten 1 bis 4 
werden Fußnoten 2 bis 5. 

k) In Besoldungsgruppe R 7 wird die 
Angabe „…“ durch die Worte „Ge-
neralstaatsanwalt, Generalstaatsan-
wältin1)“ ersetzt sowie folgende 
Fußnote 1 angefügt: 

„1) Als Leiter oder Leiterin einer 
Generalstaatsanwaltschaft mit 
300 und mehr Planstellen für 
Staatsanwälte und Staatsanwäl-
tinnen im Bezirk.“ 

l) In Besoldungsgruppe R 8 wird dem 
Amt „Präsident, Präsidentin des 
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Oberlandesgerichts“ Fußnote „1)“ 
sowie folgende Fußnote 1 angefügt: 

„1) An einem Gericht mit bis zu 799 
Planstellen für Richter und 
Richterinnen im Bezirk.“ 

m) Nach Besoldungsgruppe R 8 wird 
folgende neue Besoldungsgruppe 
R 9 angefügt: 

„Besoldungsgruppe R 9 
 

Präsident, Präsidentin des Oberlan-
desgerichts1) 

__________ 
1) An einem Gericht mit 800 und 

mehr Planstellen für Richter und 
Richterinnen im Bezirk.“ 

9. In Anlage 3 wird in Besoldungsordnung 
R nach der Besoldungsgruppe R 8 und 
dem Betrag „8 601,19“ folgende neue 
Zeile angefügt: 

“ 
 

10. In Anlage 4 wird in Besoldungsgruppe 
R 3 in der zweiten Spalte die Zahl „9“ 
durch die Zahl „10“ ersetzt. 

11. Anlage 11 Abschnitt 1 wird wie folgt 
geändert: 

a) In der Zeile mit dem Amt „Fachleh-
rer, Fachlehrerin“ in Besoldungs-
gruppe „A 10“ erhält der Klammer-
zusatz folgende Fassung: 

„(bei ausschließlicher Verwendung 
an Förderschulen oder als Fachbera-
ter oder Fachberaterin an den 
Schulämtern und bei den Ministeri-
albeauftragten für die Realschulen 
mit Stellenzulage in Höhe von 
51,13 €)“ 

b) In der Zeile mit dem Amt „Fachleh-
rer, Fachlehrerin“ in Besoldungs-
gruppe „A 11“ erhält der Klam-
merzusatz folgende Fassung: 

„(bei ausschließlicher Verwendung 
an Förderschulen oder als Fachbera-
ter oder Fachberaterin an den 
Schulämtern und bei den Ministeri-
albeauftragten für die Realschulen 
mit Stellenzulage in Höhe von 
51,13 €)“ 

c) In der Zeile mit dem Amt 

„Realschulrektor, Realschulrektorin 

─ als der ständige Vertreter oder 
die ständige Vertreterin des Lei-
ters oder der Leiterin einer Real-
schule, der Ministerialbeauftrag-
ter oder die Ministerialbeauf-
tragte ist – 

─ als Leiter oder Leiterin einer 
Realschule mit mehr als 360 
Schülern und Schülerinnen –“ 

in Besoldungsgruppe „A 15“ wird 
in Spalte 3 die Amtsbezeichnung 
„Realschulrektor, Realschulrekto-
rin“ durch die Amtsbezeichnung 
„Realschuldirektor, Realschuldirek-
torin“ ersetzt. 

d) In der Zeile mit dem Amt 

„Leitender Realschulrektor, Leiten-
de Realschulrektorin 

– als Ministerialbeauftragter oder 
Ministerialbeauftragte für die 
Realschulen –“ 

 R 9  9 122,30 in Besoldungsgruppe „B 2“ wird in 
Spalte 3 die Amtsbezeichnung „Lei-
tender Realschulrektor, Leitende 
Realschulrektorin“ durch die Amts-
bezeichnung „Leitender Realschul-
direktor, Leitende Realschuldirekto-
rin“ ersetzt. 

II. § 2 (Bayerisches Beamtenversorgungsge-
setz) wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

a) Art. 71 erhält folgende Fassung: 

„Art. 71 Kindererziehungs- und 
Kindererziehungsergän-
zungszuschlag“ 

b) Art. 72 erhält folgende Fassung: 

„Art. 72 Pflegezuschlag und Kin-
derpflegeergänzungs-
zuschlag“ 

2. Art. 35 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 2 wird das Wort „oder“ durch 
einen Punkt ersetzt. 

b) Nr. 3 wird gestrichen. 

3. Art. 36 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) 1War der Witwer oder die Wit-
we mehr als zwanzig Jahre jünger 
als der Versorgungsurheber und ist 
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aus der Ehe kein Kind hervorgegan-
gen, so wird das Witwengeld nach 
Abs. 1 für jedes angefangene Jahr 
des Altersunterschieds über zwanzig 
Jahre um 5 v.H. gekürzt, höchstens 
um 50 v.H. 2Dem gekürzten Betrag 
werden 5 v.H. des Witwengeldes 
nach Abs. 1 für jedes angefangene 
Jahr der Ehedauer über fünf Jahre 
hinaus hinzugerechnet, bis das volle 
Witwengeld wieder erreicht ist. 
3Das nach Sätzen 1 und 2 errechnete 
Witwengeld darf nicht hinter dem 
Mindestwitwengeld zurückbleiben.“ 

4. In Art. 38 Satz 1 werden die Worte 
„Nrn. 2 und 3“ durch die Worte „Nr. 2“ 
ersetzt. 

5. Art. 54 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass 
sich für einen Beamten oder eine 
Beamtin mit einem Einstieg nach 
Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LlbG (ers-
te Qualifikationsebene) die ruhege-
haltfähigen Bezüge mindestens nach 
der Besoldungsgruppe A 6, für ei-
nen Beamten oder eine Beamtin mit 
einem Einstieg nach Art. 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 LlbG (zweite Qualifi-
kationsebene) mindestens nach der 
Besoldungsgruppe A 9, für einen 
Beamten oder eine Beamtin mit ei-
nem Einstieg nach Art. 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 LlbG (dritte Qualifika-
tionsebene) mindestens nach der 
Besoldungsgruppe A 12 und für ei-
nen Beamten oder eine Beamtin mit 
einem Einstieg nach Art. 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 LlbG (vierte Qualifika-
tionsebene) mindestens nach der 
Besoldungsgruppe A 16 bemessen.“ 

6. Art. 71 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung: 

„Kindererziehungs- und Kinderer-
ziehungsergänzungszuschlag“ 

b) In Abs. 4 Satz 1 wird der Betrag 
„2,50 €“ durch den Betrag „3,00 €“ 
ersetzt. 

c) Es werden folgende neue Abs. 5 
und 6 eingefügt: 

„(5) Für Zeiten, für die kein Kinder-
erziehungszuschlag zusteht, erhöht 

sich das Ruhegehalt um einen Kin-
dererziehungsergänzungszuschlag, 
wenn 

1. nach dem 31. Dezember 1991 
liegende Zeiten der Erziehung 
eines Kindes bis zur Vollendung 
des zehnten Lebensjahres oder 
Zeiten der nicht erwerbsmäßi-
gen Pflege eines pflegebedürfti-
gen Kindes (§ 3 SGB VI) bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjah-
res 

a) mit entsprechenden Zeiten 
für ein anderes Kind zu-
sammentreffen oder 

b) mit Zeiten im Beamten-
verhältnis, die als ruhege-
haltfähig berücksichtigt 
werden, oder Zeiten nach 
Art. 72 Abs. 1 Satz 1 zu-
sammentreffen, 

2. für diese Zeiten kein Anspruch 
nach § 70 Abs. 3a Satz 2 SGB 
VI besteht und 

3. dem Beamten oder der Beamtin 
die Zeiten nach Abs. 3 zuzuord-
nen sind. 

(6) 1Der Kindererziehungsergän-
zungszuschlag beträgt für jeden an-
gefangenen Monat, in dem die Vor-
aussetzungen des Abs. 1 erfüllt wa-
ren, 

1. im Fall des Abs. 5  
Nr. 1 Buchst. a  0,76 € 

2. im Fall des Abs. 5  
Nr. 1 Buchst. b  0,57 €. 

2Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 7 
und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte 
„den Kindererziehungszu-
schlag“ durch die Worte „Kin-
dererziehungs- und Kinderer-
ziehungsergänzungszuschläge“ 
ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende neue Fas-
sung: 

„2Errechnet sich das Ruhege-
halt nach Art. 26 Abs. 5, wer-
den der Kindererziehungs- und 
der Kindererziehungsergän-
zungszuschlag in Höhe des Be-
trags gezahlt, um den das er-
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diente Ruhegehalt und diese 
Zuschläge das Ruhegehalt nach 
Art. 26 Abs. 5 übersteigen.“ 

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 8; 
das Wort „gilt“ wird durch das Wort 
„gelten“ und das Wort „Kinderer-
ziehungszuschlag“ durch die Worte 
„Kindererziehungs- und der Kinder-
erziehungsergänzungszuschlag“ er-
setzt. 

f) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 9; 
die Worte „1 bis 6“ werden durch 
die Worte „1 bis 4, 7 und 8“ ersetzt. 

7. Art. 72 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung: 

„Pflegezuschlag und Kinderpflege-
ergänzungszuschlag“ 

b) Es wird folgender neuer Abs. 3 ein-
gefügt: 

„(3) 1Hat ein Beamter oder eine Be-
amtin ein nach Art. 71 Abs. 3 zuzu-
ordnendes pflegebedürftiges Kind 
nicht erwerbsmäßig gepflegt (§ 3 
SGB VI), wird neben dem Pflegezu-
schlag ein Kinderpflegeergänzungs-
zuschlag gewährt. 2Dieser wird 
längstens bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres des pflegebedürf-
tigen Kindes und nicht neben Leis-
tungen nach Art. 71 oder § 70 
Abs. 3a SGB VI gewährt. 3Der Kin-
derpflegeergänzungszuschlag be-
trägt für jeden Kalendermonat der 
nicht erwerbsmäßigen Pflege die 
Hälfte der in Abs. 2 genannten Be-
träge, höchstens jedoch 0,76 €.“ 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; 
das Wort „Kindererziehungszu-
schläge“ wird durch die Worte „Zu-
schläge nach Art. 71“ und die Worte 
„5 und 6“ werden durch die Worte 
„7 und 8“ ersetzt. 

8. In Art. 83 Abs. 4 Satz 3 werden nach 
dem Wort „Versorgung“ die Worte 
„, Leistungsbezüge im öffentlichen 
Dienst im Sinn der Art. 66 und 67 Bay-
BesG und vergleichbare tarifliche Leis-
tungen im öffentlichen Dienst“ einge-
fügt. 

9. Dem Art. 85 Abs. 1 wird folgender 
Satz 6 angefügt: 

„6Leistungen nach Satz 2 Nrn. 5 und 6, 
die während Zeiten einer Beurlaubung 

ohne Grundbezüge begründet wurden, 
sind nicht zu berücksichtigen.“ 

10. In Art. 100 Abs. 3 Satz 2 werden nach 
den Worten „Art. 36“ die Worte 
„Abs. 1“ eingefügt. 

11. In Art. 101 Abs. 4 Satz 3 werden die 
Worte „5 und 6“ durch die Worte „7 und 
8“ und die Worte „Art. 72 Abs. 3“ durch 
die Worte „Art. 72 Abs. 4“ ersetzt. 

III. § 3 (Gesetz über die Leistungslaufbahn und 
die Fachlaufbahnen der bayerischen Beam-
ten und Beamtinnen) wird wie folgt geän-
dert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in Art. 22 
das Wort „besonderes“ durch das Wort 
„besondere“ ersetzt. 

2. Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die Einstellung ist nur in dem be-
soldungsrechtlich festgelegten Ein-
gangsamt zulässig.“ 

b) Es wird folgender neuer Satz 2 ein-
gefügt: 

„2Die oberste Dienstbehörde kann 
von Satz 1 Ausnahmen im Einzel-
fall zulassen; in einer Gruppe von 
Fällen bedarf es der Zustimmung 
des Staatsministeriums der Finan-
zen.“ 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

d) Im neuen Satz 3 wird das Wort „be-
sonderes“ gestrichen. 

3. In Art. 15 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 wird das 
Wort „acht“ durch das Wort „zehn“ er-
setzt. 

4. Art. 17 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Die Beförderung darf nicht vor 
Ablauf einer Dienstzeit (Art. 15) 
von zehn Jahren erfolgen, sofern die 
Qualifikation nach Art. 20 erworben 
wird.“ 

5. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„5Die Maßnahmen der modula-
ren Qualifizierung schließen mit 
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Prüfungen oder anderen Er-
folgsnachweisen ab.“ 

bb) Es werden folgende neue Sätze 
6 und 7 eingefügt: 

„6Von den Maßnahmen, die 
fachlich theoretische Inhalte 
vermitteln, soll eine mit einer 
Prüfung abschließen. 7Im Übri-
gen sind andere Erfolgsnach-
weise vorzusehen.“ 

cc) Der Wortlaut des bisherigen Sat-
zes 6 wird Satz 8 und erhält fol-
gende Fassung: 

„8Im angemessenen Umfang 
kann die Anrechnung von Fort-
bildungen (Art. 66) als Maß-
nahmen der modularen Qualifi-
zierung vorgesehen werden; im 
Übrigen bleibt Art. 66 unbe-
rührt.“ 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Eignung für die modulare 
Qualifizierung wird im Rahmen ei-
ner positiven Feststellung gem. 
Art. 58 Abs. 5 Buchst. b in der peri-
odischen Beurteilung, die nicht län-
ger als vier Jahre zurückliegen darf, 
zuerkannt.“ 

6. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort 
„besonderes“ durch „besondere“ er-
setzt. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird 
Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„2Das Vorliegen der persönli-
chen Eignung für öffentliche 
Ämter, insbesondere soziale 
Kompetenz, Kommunikations-
kompetenz sowie Organisati-
onskompetenz kann Gegenstand 
von Prüfungen nach Satz 1 oder 
eines gesonderten wissenschaft-
lich fundierten Auswahlverfah-
rens, insbesondere eines As-
sessment-Centers oder eines 
strukturierten Interviews sein 
(Abs. 8).“ 

c) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „be-
sondere“ durch „besonderen“ er-
setzt. 

d) In Abs. 5 Satz 1 werden nach den 
Worten „besonderen Auswahlver-
fahren“ die Worte „nach Abs. 7“ 
eingefügt. 

e) In Abs. 6 wird das Satzzeichen „1“ 
gestrichen und nach dem Wort 
„Prüfungsverfahrens“ werden die 
Worte „nach Abs. 1 Satz 1“ einge-
fügt. 

f) Es wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) 1Das Bestehen eines gesonder-
ten wissenschaftlich fundierten 
Auswahlverfahrens nach Abs. 1 
Satz 2 Alternative 2 ist Einstel-
lungsvoraussetzung. 2Zuständig für 
die Durchführung des Verfahrens ist 
die gemäß Art. 18 BayBG für die 
Ernennung nach Art. 2 Abs. 1 zu-
ständige Behörde. 3Diese bestimmt 
das zu prüfende Anforderungsprofil 
und die Mitglieder der Auswahl-
kommission. 4Es können nur Beam-
te und Beamtinnen als Kommissi-
onsmitglieder bestimmt werden, die 
für die Durchführung des Auswahl-
verfahrens geschult wurden und 
mindestens dem von den Bewerbern 
bzw. Bewerberinnen angestrebten 
Eingangsamt angehören. 5Das Er-
gebnis des Auswahlverfahrens, „ge-
eignet“ oder „nicht geeignet“, ist 
den Bewerbern und Bewerberinnen 
mitzuteilen; auf Verlangen der Be-
werber oder Bewerberinnen ist das 
Ergebnis schriftlich zu begründen. 
6Das Auswahlverfahren nach Abs. 1 
Satz 2 Alternative 2 kann einmal 
wiederholt werden. 7Die obersten 
Dienstbehörden können mit Zu-
stimmung des Landespersonalaus-
schusses durch Rechtsverordnung 
von den Sätzen 1 bis 6 abweichende 
oder diese ergänzende Regelungen 
treffen.“ 

7. Art. 56 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) 1Nicht periodisch beurteilt werden 
Beamte und Beamtinnen in einem Amt 
der Besoldungsgruppe A 16 mit Amts-
zulage und höher. 2Die oberste Dienst-
behörde kann die periodische Beurtei-
lung der in Satz 1 genannten Gruppe 
anordnen.“ 

8. In Art. 64 Satz 1 werden nach den Wor-
ten „des Teils 4“ die Worte „mit Aus-
nahme von Art. 56 Abs. 3“ eingefügt. 

9. Art. 67 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
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„2Regelungen nach Satz 1 erfolgen im 
Benehmen mit dem Landespersonalaus-
schuss.“ 

IV. § 4 (Änderung des Bayerischen Beamtenge-
setzes) wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 1 Buchst. c erhält folgende Fassung: 

„c) Teil 4 Abschnitt 7 wird wie folgt 
geändert: 

aa) Die Überschrift des Art. 97 
wird durch den Klammerhin-
weis „(aufgehoben)“ ersetzt. 

bb) Der Überschrift des Art. 99 
wird das Wort „, Gendiag-
nostik“ angefügt.“ 

2. Es wird folgende neue Nr. 29 eingefügt: 

„29. Art. 99 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort 
„, Gendiagnostik“ angefügt. 

b) Es wird folgender Abs. 3 ange-
fügt: 

,(3) Die für Beschäftigte gel-
tenden Vorschriften des Gen-
diagnostikgesetzes gelten für 
Beamte und Beamtinnen im 
Sinne dieses Gesetzes entspre-
chend.‘“ 

3. Die bisherige Nr. 29 wird Nr. 30. 

4. Es werden folgende neue Nrn. 31 und 
32 eingefügt: 

„31. Art. 113 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 
eingefügt: 

,(2) 1Nimmt der Landesperso-
nalausschuss Aufgaben nach 
Art. 115 Abs. 1 Nr. 5 wahr, so 
wird die Zusammensetzung 
nach Abs. 1 um ein beratendes 
Mitglied ergänzt. 2Das bera-
tende Mitglied soll Erfahrung 
auf dem Gebiet der Personal-
entwicklung außerhalb öffent-
lich-rechtlicher Dienstherren 
haben.‘ 

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 
3; in Satz 1 werden nach dem 
Wort „Mitglieder“ die Worte 
„sowie das beratende Mitglied“ 
eingefügt. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 
4. 

 32. In Art. 114 Abs. 1 Satz 2 Halb-
satz 1 wird das Wort „Abs. 2“ 
durch das Wort „Abs. 3“ ersetzt.“ 

5. Die bisherige Nr. 30 wird Nr. 33. 

6. Die bisherige Nr. 31 wird Nr. 34 und 
erhält folgende Fassung: 

„34. Art. 117 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 3 wird der zwei-
te Halbsatz gestrichen und das 
Komma durch einen Punkt er-
setzt. 

b) In Abs. 3 werden nach dem 
Wort „Mitgliedern“ die Worte 
„im Sinn des Art. 113 Abs. 1“ 
eingefügt.“ 

7. Die bisherigen Nrn. 32 bis 46 werden 
Nrn. 35 bis 49. 

V. § 5 (Änderung des Bayerischen Disziplinar-
gesetzes) wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 3 Buchst. c erhält folgende Fassung: 

„c) In Abs. 4 Satz 1 werden nach den 
Worten „befördert werden“ die 
Worte „oder eine Leistungsstufe 
erhalten“ eingefügt.“ 

2. Es wird folgende neue Nr. 8 eingefügt: 

„8. Art. 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 erhält 
folgende Fassung: 

,4. das Disziplinarverfahren aus 
den Gründen des Art. 33 
Abs. 2 eingestellt worden ist 
und die Disziplinarbehörde 
oder das Disziplinargericht 
festgestellt hat, dass die Ent-
fernung aus dem Beamten-
verhältnis oder die Aberken-
nung des Ruhegehalts ge-
rechtfertigt gewesen wäre, 
oder das Disziplinarverfahren 
durch eine Feststellung im 
Sinn von Art. 58 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3 abgeschlossen 
wurde.‘“ 

3. Die bisherigen Nrn. 8 bis 10 werden 
Nrn. 9 bis 11. 

4. Nach der neuen Nr. 11 werden folgende 
neue Nrn. 12 und 13 eingefügt: 

„12. Art. 57 Abs. 2 wird wie folgt ge-
ändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Satznummerierung 
entfällt. 
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bb) Im einleitenden Satzteil 
werden die Worte „wird 
durch Beschluss einge-
stellt“ durch die Worte 
„kann durch Beschluss 
eingestellt werden“ er-
setzt. 

cc) In Nr. 2 wird der Schluss-
punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgen-
der Halbsatz angefügt: 

„Art. 58 Abs. 2 Satz 2 Nr. 
3 findet entsprechende 
Anwendung.“ 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 13. Art. 58 Abs. 2 Satz 2 wird wie 
folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird das Wort „oder“ 
durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird das Komma 
durch das Wort „oder“ ersetzt.“ 

5. Die bisherigen Nrn. 11 und 12 werden 
Nrn. 14 und 15. 

VI. In § 7 (Änderung des Bayerischen Personal-
vertretungsgesetzes) erhält Nr. 3 folgende 
Fassung: 

„3. Es wird folgender Art. 77a eingefügt: 

‚Art. 77a 
1Die Gewährung von Leistungsbezügen 
bzw. Leistungsentgelt und die Ablehnung 
des leistungsbezogenen Stufenaufstiegs bzw. 
die leistungsbezogene Verkürzung oder Ver-
längerung des Stufenaufstiegs sind vor der 
Durchführung mit dem Personalrat zu erör-
tern. 2Hierfür ist er rechtzeitig über die be-
troffenen Beschäftigten sowie die Höhe und 
die Dauer der zu gewährenden Beträge zu 
unterrichten; die erforderlichen Unterlagen 
sind ihm zur Verfügung zu stellen.‘“ 

VII. In § 8 (Änderung des Bayerischen Richter-
gesetzes) wird Nr. 2 wie folgt geändert: 

1. Es wird folgender neuer Buchst. b ein-
gefügt: 

„b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

‚(2) 1Der Eintritt in den Ruhestand 
kann nicht hinausgeschoben wer-
den. 2Abweichend von Satz 1 ist 
auf Antrag eines Richters auf Le-
benszeit, der zu dem in Abs. 1 
Satz 3 bestimmten Personenkreis 
gehört, der Eintritt in den Ruhe-
stand um einen oder mehrere Mo-

nate, höchstens jedoch bis zur 
Vollendung des 67. Lebensjahres 
hinauszuschieben, wenn zwingen-
de dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen und der Antrag spätes-
tens sechs Monate vor dem Errei-
chen der Altersgrenze nach Abs. 1 
Satz 3 gestellt wird. 3Über den An-
trag entscheidet das jeweils zu-
ständige Mitglied der Staatsregie-
rung, in den Fällen des Art. 15 
Abs. 1 Satz 1 die Staatsregie-
rung.‘“ 

2. Die bisherigen Buchst. b und c werden 
Buchst. c und d. 

VIII. § 16 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) wird 
 wie folgt geändert: 

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Abweichend von Satz 1 treten § 3 
Art. 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 8 am 
1. April 2010 in Kraft.“ 

2. Dem Abs. 2 wird folgende Nr. 16 ange-
fügt: 

16. § 20 Abs. 1 und 2 der Verordnung 
zur Regelung der besonderen Aus-
leseverfahren für die Einstellung in 
Laufbahnen des mittleren und ge-
hoben nichttechnischen Dienstes 
(AVfV) vom 8. Februar 2000 
(GVBl S. 48, BayRS 2038-3-1-2-
F), zuletzt geändert durch § 14 der 
Verordnung vom 1. April 2009 
(GVBl S. 79).“ 

Hinsichtlich der Änderungsanträge 
Drs. 16/3663, 16/3911, 16/3912, 16/4206, 
16/4208, 16/4209, 16/4313, 16/4315 und 
16/4316 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zu-
stimmung empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Auf-
nahme in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4207 
Nr. 1 hat der Ausschuss mit folgendem Stimm-
ergebnis: 
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
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I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3915 
Nr. 1 hat der Ausschuss mit folgendem Stimm-
ergebnis: 
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3893 
Nr. 5b hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zu-
stimmung empfohlen. Durch die Aufnahme in I. 
hat die Nr. 5b ihre Erledigung gefunden.  
Die Nrn. 2, 7 und 8a wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3905 
Nr. 1 Satz 1 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen. Durch die Aufnahme 
des Antragsbegehrens in I. hat die Nr. 1 Satz 1 
ihre Erledigung gefunden.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4210 
Nrn. 1 und 2 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
I. seine Erledigung gefunden. 
 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4314 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3914 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3676 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3901 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
in folgender Fassung empfohlen: 
„Art. 36 wird wie folgt geändert: 
(3a) Abs. 2 und 3 gelten für Beamte und Beam-
tinnen, die eine Lebenspartnerschaft führen oder 
geführt haben, entsprechend, sofern sie ein Kind 
ihres Lebenspartners oder ihrer Lebenspartnerin 
in ihren Haushalt aufgenommen haben.“ 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3913 
Nrn. 1 und 2 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis: 
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Zustimmung empfohlen mit der Maßgabe, dass 
die Worte „Besoldungsgruppe A 9 oder“ durch 
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die Worte „Besoldungsgruppen bis“ ersetzt wer-
den. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4327 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen mit der Maßgabe, dass die Worte „in 
einer Leistungslaufbahn“ jeweils gestrichen wer-
den.  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
I. seine Erledigung gefunden. 
 
Die Änderungsanträge Drs. 16/3664, 16/4201, 
16/4211, 16/4309, 16/4310, 16/4322, 16/4323 
und 16/4329 wurden einst immig für erledigt 
erklärt. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge 
Drs. 16/4193, 16/4202, 16/4318, 16/4319, 
16/4326 und 16/4330 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4332 
wurde die Nr. 1 e inst immig für erledigt er-
klärt.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4331 
Nr. 1 hat der Ausschuss mit folgendem Stimm-
ergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 

Hinsichtlich der Änderungsanträge 
Drs. 16/3889, 16/3892, 16/3894, 16/3896, 
16/3906, 16/4192, 16/4204, 16/4212, 16/4307 
und 16/4333 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3888 
Nr. 1 hat der Ausschuss mit folgendem Stimm-
ergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3899 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3907 
wurden die Nrn. 1, 2 und 3 (Abs. 8) zurückgezo-
gen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge 
Drs. 16/3665, 16/3890, 16/3891 und 16/3908 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
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 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4306 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4213 
und 16/4308 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3674 
wurde die Nr. 6c e inst immig für erledigt er-
klärt.  
Die Nrn. 4b, 5 und 7 wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3675 
wurden die Nrn. 2b und 3 zurückgezogen. Im 
Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge 
Drs. 16/3895, 16/3897, 16/3903 und 16/4325 hat 
der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3902 
und 16/4328 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  

 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3909 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3900 
und 16/3910 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4311 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4305 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
16/4320, 16/4321 und 16/4324 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
16/3898, 16/3904, 16/4317 und 16/4334 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Inne-
re Sicherheit hat den Gesetzentwurf und die Än-
derungsanträge Drs. 16/3663, 16/3664, 16/3665, 
16/3674, 16/3675, 16/3676, 16/3888, 16/3889, 
16/3890, 16/3891, 16/3892, 16/3893, 16/3894, 
16/3895, 16/3896, 16/3897, 16/3898, 16/3899, 
16/3900, 16/3901, 16/3902, 16/3903, 16/3904, 
16/3905, 16/3906, 16/3907, 16/3908, 16/3909, 
16/3910, 16/3911, 16/3912, 16/3913, 16/3914, 
16/3915, 16/4192, 16/4193, 16/4201, 16/4202, 
16/4204, 16/4206, 16/4207, 16/4208, 16/4209, 
16/4210, 16/4211, 16/4212, 16/4213, 16/4305, 
16/4306, 16/4307, 16/4308, 16/4309, 16/4310, 
16/4311, 16/4313, 16/4314, 16/4315, 16/4316, 
16/4317, 16/4318, 16/4319, 16/4320, 16/4321, 
16/4322, 16/4323, 16/4324, 16/4325, 16/4326, 
16/4327, 16/4328, 16/4329, 16/4330, 16/4331, 
16/4332, 16/4333, 16/4334, 16/4957, 16/4958, 
16/4959, 16/4960 und 16/5001 in seiner 29. Sit-
zung am 9. Juni 2010 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses z u g e s t i m m t  mit der Maßgabe, 
dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

I. § 1 (Bayerisches Besoldungsgesetz) wird 
wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 werden im Klam-
merzusatz nach den Worten „Art. 47“ 
die Worte „, Art. 108 Abs. 9“ eingefügt. 

2. Art. 14 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Es setzt für den staatlichen Bereich, 
mit Ausnahme der bei der Bayerischen 
Versorgungskammer beschäftigten Be-
amten und Beamtinnen, die Besoldung 
der Berechtigten fest und ordnet deren 
Bezüge zur Zahlung an; die örtliche Zu-
ständigkeit sowie gegebenenfalls eine 
andere sachliche Zuständigkeit kann die 
Staatsregierung durch Rechtsverord-
nung regeln.“ 

3. Art. 33 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Worten 
„A 13“ die Worte „sowie Beamte 
und Beamtinnen im Polizeivoll-
zugsdienst in der Besoldungsgruppe 
A 5“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „Real-
schullehrer und Realschullehrerin-
nen“ durch die Worte „Studienräte 
und Studienrätinnen im Förder-
schuldienst, im Grundschuldienst, 
im Hauptschuldienst oder im Real-
schuldienst“ ersetzt. 

4. Art. 51 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem 
Wort „Dienstbehörde“ die Worte 
„des Staates und bei Abordnung an 
eine oberste Bundesbehörde oder an 
einen obersten Gerichtshof des 
Bundes“ eingefügt. 

b) In Abs. 4 werden nach dem Wort 
„Rechtsverordnung“ die Worte 
„; sie kann dabei auch die Konkur-
renz zu anderen Bezügen regeln“ 
eingefügt. 

5. In Art. 55 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wer-
den nach dem Wort „Anwärterinnen“ 
die Worte „sowie für Konkurrenzen zu 
anderen Bezügen“ eingefügt. 

6. Art. 68 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1Das Budget eines Dienstherrn für 
die Leistungsbezüge nach Art. 66 und 
67 beträgt im Rahmen bewilligter 
Haushaltsmittel pro Kalenderjahr ma-
ximal bis zu 1,0 v. H. der Grundgehalts-
summe im Sinn des Art. 2 Abs. 2 Nr. 1, 
die alle unter den Geltungsbereich die-
ses Gesetzes fallenden Beamten und 
Beamtinnen des jeweiligen Dienstherrn 
in den Besoldungsgruppen der Besol-
dungsordnungen A und B im Vorjahr 
bezogen haben. 2Abgesehen vom Poli-
zeibereich und Justizvollzugsbereich 
beträgt das Budget im staatlichen Be-
reich mindestens 12 200 000 € oder 0,2 
v. H. der Grundgehaltssumme nach 
Satz 1 ohne Berücksichtigung des Poli-
zeibereichs und Justizvollzugsbereichs. 
3Im Polizeibereich und Justizvollzugs-
bereich beschränkt sich die Vergabe-
möglichkeit auf 10 v. H. des in Satz 2 
genannten Budgets; die Beschränkung 
gilt nicht für den 12 200 000 € überstei-
genden Betrag. 4Bei Dienstherren mit 
weniger als sieben Beamten und Beam-
tinnen kann in jedem Kalenderjahr ei-
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nem Beamten oder einer Beamtin ein 
Leistungsbezug gewährt werden.“ 

7. In Art. 94 Abs. 2 Satz 4 werden nach 
dem Wort „(Kinderzuschlag)“ die Worte 
„; Art. 6 findet insoweit keine Anwen-
dung“ eingefügt. 

8. In Art. 100 Abs. 1 Satz 1 werden die 
Worte „§§ 52 und 56 Abs. 3“ durch die 
Worte „§ 52“ ersetzt. 

9. In Art. 106 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 
werden die Worte „A 5“ durch die Wor-
te „A 6“ ersetzt. 

10. Der neue Art. 108 wird wie folgt geän-
dert: 

a) In Abs. 1 Satz 3 werden das Wort 
„und“ durch das Wort „oder“ und 
die Worte „des Art. 67“ durch die 
Worte „der Art. 36 und 67“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 wird Satz 2 aufgehoben; 
der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 

c) Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird 
Satz 1; nach dem Wort „Be-
soldung“ werden die Worte 
„und auf Rückforderung von 
zuviel gezahlter Besoldung“ 
eingefügt. 

bb) Es wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 

„2Hat die Verjährungsfrist vor 
dem 31. Dezember 2010 be-
gonnen, ist für den Fristablauf 
das zum 31. Dezember 2010 
geltende Recht maßgebend.“ 

11. Anlage 1 – Besoldungsordnungen – 
wird wie folgt geändert: 

a) Besoldungsgruppe A 11 wird wie 
folgt geändert: 

aa) Das Amt „Fachlehrer, Fachleh-
rerin1)2)“ wird durch das Amt 
„Fachoberlehrer, Fachoberleh-
rerin1)2)“ ersetzt. 

bb) In Fußnote 1 wird nach dem 
Wort „Fachhochschulausbil-
dung“ das Wort „auch“ einge-
fügt. 

b) In Besoldungsgruppe A 12 wird das 
Amt „Fachlehrer, Fachlehrerin1)“ 
durch das Amt „Fachoberlehrer, Fa-
choberlehrerin1)“ ersetzt. 

c) Besoldungsgruppe A 16 wird wie 
folgt geändert: 

aa) Bei dem Amt „Direktor, Direk-
torin an der Landesanstalt für 
Landwirtschaft1)2)“ wird vor 
dem Wort „Landesanstalt“ das 
Wort „Bayerischen“ eingefügt. 

bb) Bei dem Amt „Direktor, Direk-
torin bei der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege3)4)“ werden die 
Fußnoten „3)4)“ durch Fußnote 
„3)“ ersetzt. 

cc) Bei dem Amt „Direktor, Direk-
torin bei der Verwaltungsschu-
le5)“ wird Fußnote „5)“ durch 
Fußnote „4)“ ersetzt. 

dd) Bei dem Amt „Kanzler, Kanz-
lerin6)“ wird Fußnote „6)“ durch 
Fußnote „5)“ ersetzt. 

ee) Bei dem Amt „Sonderschuldi-
rektor, Sonderschuldirektorin7)“ 
wird Fußnote „7)“ durch Fuß-
note „6)“ ersetzt. 

ff) In Fußnote 2 wird vor dem 
Wort „Landesanstalt“ das Wort 
„Bayerischen“ eingefügt. 

gg) Fußnote 4 wird aufgehoben. 

hh) Fußnoten 5 bis 7 werden Fuß-
noten 4 bis 6. 

d) In Besoldungsgruppe B 2 wird das 
Amt „Stellvertretender Direktor, 
Stellvertretende Direktorin der 
Staatsbibliothek“ durch das Amt 
„Stellvertretender Generaldirektor, 
Stellvertretende Generaldirektorin 
der Staatsbibliothek“ ersetzt. 

e) Besoldungsgruppe B 3 wird wie 
folgt geändert: 

aa) Nach dem Amt „Präsident, Prä-
sidentin der Bayerischen Lan-
desanstalt für Wald und Forst-
wirtschaft“ wird das Amt „Prä-
sident, Präsidentin der Fach-
hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege“ 
eingefügt. 

bb) Bei dem Amt „Präsident, Präsi-
dentin der Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau“ wird 
vor dem Wort „Landesanstalt“ 
das Wort „Bayerischen“ einge-
fügt. 
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cc) Bei dem Amt „Vizepräsident, 
Vizepräsidentin der Landesan-
stalt für Landwirtschaft“ wird 
vor dem Wort „Landesanstalt“ 
das Wort „Bayerischen“ einge-
fügt. 

f) In Besoldungsgruppe B 6 wird bei 
dem Amt „Präsident, Präsidentin 
der Landesanstalt für Landwirt-
schaft“ vor dem Wort „Landesan-
stalt“ das Wort „Bayerischen“ ein-
gefügt. 

12. Die vierte Zeile der Anlage 4 erhält fol-
gende Fassung: 

„ A 9 bis A 13 76,47  
 

Art. 33 
Satz 1 Beamte und Beamtinnen im 

Polizeivollzugsdienst in A 5 
17,59  

    “
13. Anlage 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt 1 wird wie folgt geän-
dert: 

aa) Die Zeile mit dem Amt „Fach-
lehrer, Fachlehrerin“ in Besol-
dungsgruppe „A 11“ wird 
durch folgende Zeilen ersetzt: 

 

 

„ Fachlehrer, Fachlehrerin 
─ im Hochschuldienst, an beruflichen Schulen oder an 

einer Akademie der bildenden Künste mit einem ab-
geschlossenen Studium von mindestens sechs Seme-
stern an einer Kunsthochschule, wenn die Ausbildung 
vorgeschrieben ist oder, beim Fehlen laufbahnrechtli-
cher Vorschriften, gefordert wird, soweit nicht in Be-
soldungsgruppe A 12 – 

─ mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschul-
ausbildung, wenn sie vorgeschrieben ist oder, beim 
Fehlen laufbahnrechtlicher Vorschriften, gefordert 
wird – 

(bei ausschließlicher Verwendung an Förderschulen 
mit Stellenzulage in Höhe von 51,13 €) 

A 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 11 

Fachoberlehrer,  
Fachoberlehrerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachoberlehrer,  
Fachoberlehrerin 

A 11 

 

 

 

 

 

 

 
A 11 + AZ 

(51,13) 

 
 Fachlehrer, Fachlehrerin (ohne Ingenieur- oder Fach-

hochschulausbildung), soweit nicht in Besoldungsgruppe 
A 10 oder A 12 
─ am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern 

– 
─ an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen – 
─ bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei – 
─ im Hochschuldienst – 
─ im Justizvollzugsdienst – 
─ im kommunalen Schulverwaltungsdienst – 
(bei ausschließlicher Verwendung an Förderschulen oder 
als Fachberater oder Fachberaterin an den Schulämtern 
und bei den Ministerialbeauftragten für die Realschulen 
mit Stellenzulage in Höhe von 51,13 €) 

A 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 11 

Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 
 
 
 
 
 
 
 
Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 

A 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 11 + AZ 
(51,13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     “ 
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bb) Die Zeile mit dem Amt „Fach-
lehrer, Fachlehrerin“ in Besol-

dungsgruppe „A 12“ wird 
durch folgende Zeilen ersetzt: 

 
„ Fachlehrer, Fachlehrerin 

– an einer Fachhochschule, an beruflichen Schulen oder 
an einer Akademie der bildenden Künste mit einem 
abgeschlossenen Studium von mindestens sechs Se-
mestern an einer Kunsthochschule, wenn die Ausbil-
dung vorgeschrieben ist oder, beim Fehlen laufbahn-
rechtlicher Vorschriften, gefordert wird – 

– mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschul-
ausbildung, wenn sie vorgeschrieben ist oder, beim 
Fehlen laufbahnrechtlicher Vorschriften, gefordert 
wird – 

(bei ausschließlicher Verwendung an Förderschulen mit 
Stellenzulage in Höhe von 51,13 €) 

A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 

Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 

A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 + AZ 
(51,13) 

 
 Fachlehrer, Fachlehrerin (ohne Ingenieur- oder Fachhoch-

schulausbildung) 
─ am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern, 

soweit nicht in Besoldungsgruppe A 10 oder A 11 – 
─ an allgemeinbildenden Schulen als Leiter oder Leite-

rin eines Seminars für die Ausbildung von Fachleh-
rern – 

─ an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen als 
Zentraler Fachberater oder Zentrale Fachberaterin für 
Textverarbeitung und Kommunikationstechnologie – 

─ an einer beruflichen Schule 
als Fachbetreuer oder Fachbetreuerin für Fächer, in 
denen Pflichtunterricht in praktischer Fachkunde, in 
Fachpraxis, in Schreibtechnik, in Fremdsprachen oder 
in Musik erteilt wird, 
als Mentor oder Mentorin für die Ausbildung der 
Fachlehrer und Fachlehrerinnen einer beruflichen 
Fachrichtung, 
als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin 
des Leiters oder der Leiterin einer Fachschule, Berufs-
fachschule oder Fachakademie, soweit nicht in Besol-
dungsgruppe A 13 – 

─ im Hochschuldienst, soweit nicht in Besoldungsgrup-
pe A 10 oder A 11 – 

─ im Justizvollzugsdienst – 
(bei ausschließlicher Verwendung an Förderschulen mit 
Stellenzulage in Höhe von 51,13 €) 

A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 

Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachoberlehrer, 
Fachoberlehrerin 

A 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 + AZ 
(51,13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     “
 

cc) In der Zeile mit dem Amt „Rech-
nungsrat, Rechnungsrätin“ in Be-
soldungsgruppe „A 12“ wird in 
Spalte 1 die Funktionsbezeich-
nung  
„– als Prüfungsbeamter oder Prü-
fungsbeamtin beim Bayerischen 
Obersten Rechnungshof –“ einge-
fügt. 

dd) Nach der Zeile mit dem Amt 
„Studiendirektor, Studiendirekto-

rin – als der weitere ständige Ver-
treter oder die weitere ständige 
Vertreterin des Leiters oder der 
Leiterin von mehreren beruflichen 
Schulen bzw. eines beruflichen 
Schulzentrums mit mehr als 360 
Schülern und Schülerinnen an der 
mitgeführten Schule bzw. an der 
beruflichen Schule in einer weite-
ren Schulsitzgemeinde –“ wird 
folgende Zeile eingefügt: 
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„ Direktor,  
Direktorin an der Landesan-
stalt für Landwirtschaft 

A 16, 

A 16 + AZ 
(190,54) 

Direktor,  
Direktorin an der Bayerischen Landes-
anstalt für Landwirtschaft 

A 16, 

A 16 + AZ 
(190,54) 

 
 
 

     “ 

 

ee) In der Zeile mit dem Amt „Direk-
tor, Direktorin bei der Staatsbib-
liothek – als der Stellvertreter 
oder die Stellvertreterin des Gene-
raldirektors oder der Generaldi-
rektorin –“ wird in Spalte 3 die 
Amtsbezeichnung „Stellvertre-
tender Direktor, Stellvertretende 
Direktorin der Staatsbibliothek“ 

durch die Amtsbezeichnung 
„Stellvertretender Generaldirek-
tor, Stellvertretende Generaldirek-
torin der Staatsbibliothek“ ersetzt. 

ff) Nach der Zeile mit dem Amt 
„Kanzler, Kanzlerin der Universi-
tät Regensburg“ in Besoldungs-
gruppe „B 3“ werden folgende 
Zeilen eingefügt: 

 

„ Präsident, Präsidentin der Landes-
anstalt für Weinbau und Gartenbau 

B 3 Präsident, Präsidentin der Bayerischen  
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 

B 3  

 Vizepräsident, Vizepräsidentin der 
Landesanstalt für Landwirtschaft 

B 3 Vizepräsident, Vizepräsidentin der Bayeri-
schen Landesanstalt für Landwirtschaft 

B 3  

     “
 

gg) Nach der Zeile mit dem Amt 
„Erster Direktor, Erste Direktorin 
eines Regionalträgers der gesetz-
lichen Rentenversicherung – als 
Geschäftsführer oder Geschäfts-
führerin oder Vorsitzender oder 

Vorsitzende der Geschäftsführung 
bei mehr als 3,7 Millionen Versi-
cherten und laufenden Rentenfäl-
len –“ wird folgende Zeile einge-
fügt: 

 

„ Präsident, Präsidentin der Landes-
anstalt für Landwirtschaft 

B 6 Präsident, Präsidentin der Bayerischen  
Landesanstalt für Landwirtschaft 

B 6 
 

     “

 

b) Abschnitt 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Zeilen mit den Ämtern 

„Fachlehrer, Fachlehrerin“ in Be-
soldungsgruppe „A 11“, 

„Fachlehrer, Fachlehrerin (ohne 
Ingenieur- oder Fachhochschul-
ausbildung), soweit nicht in Be-
soldungsgruppe A 10 oder A 12“ 
in Besoldungsgruppe „A 11“, 

„Fachlehrer, Fachlehrerin“ in Be-
soldungsgruppe „A 12“, 

„Fachlehrer, Fachlehrerin (ohne 
Ingenieur- oder Fachhochschul-
ausbildung)“ in Besoldungsgruppe 
„A 12“, 

„Rechnungsrat, Rechnungsrätin“  

werden gestrichen. 

bb) In den Zeilen mit dem Amt „Insti-
tutsrektor, Institutsrektorin, so-
weit nicht in Besoldungsgruppe 
A 13 oder A 15 

─ am Staatsinstitut für die Aus-
bildung von Fachlehrern –, 

─ am Staatsinstitut für die Aus-
bildung von Förderlehrern –, 

─ am Staatsinstitut für Schulpä-
dagogik und Bildungsfor-
schung –, 

─ an der Akademie für Lehrer-
fortbildung und Personalfüh-
rung –“ 

werden jeweils in den Spalten 2 
und 4 vor den Worten „A 14 + 
AZ (170,37)“ die Worte „A 14,“ 
eingefügt. 



Seite 44 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/5368 

cc) In der Zeile mit dem Amt „Insti-
tutsdirektor, Institutsdirektorin“ 
wird die Funktionsbezeichnung 
„– als Leiter oder Leiterin einer 
Abteilung am Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsfor-
schung –“ angefügt. 

dd) Nach der Zeile mit dem Amt 
„Leiter, Leiterin der Landesbaudi-

rektion bei der Autobahndirektion 
Nordbayern – als der ständige 
Vertreter oder die ständige 
Vertreterin des Präsidenten oder 
der Präsidentin der Autobahndi-
rektion Nordbayern –“ wird fol-
gende Zeile eingefügt: 

 
„ Ministerialrat, Ministerialrätin 

– bei einer obersten Dienstbe-
hörde – 

B 3 Ministerialrat, Ministerialrätin 
 

B 3 
 

     “
 

II. § 2 (Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz) 
wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 12 Abs. 2 Satz 4 wird das Wort 
„Verlust“ durch das Wort „Verlusts“ er-
setzt und vor dem Wort „Vollstreckungs-
vergütung“ das Wort „ruhegehaltfähige“ 
eingefügt. 

2. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte 
„69 und 70“ durch die Worte „70 und 
71“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 wird die Zahl „71“ durch die 
Zahl „72“ ersetzt. 

3. In Art. 24 Abs. 4 werden die Worte „und 
3“ gestrichen. 

4. In Art. 67 Abs. 5 werden die Worte 
„Art. 83 Abs. 6“ durch die Worte „Art. 83 
Abs. 4“ ersetzt. 

5. In Art. 82 Abs. 2 wird das Wort „bleibt“ 
durch die Worte „und 2 bleiben“ ersetzt. 

6. Art. 94 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

„2Einbezogen sind auch Wechsel in kom-
munale Wahlbeamtenverhältnisse oder in 
Dienstordnungsangestelltenverhältnisse 
der Sozialversicherungsträger und umge-
kehrt.“ 

7. Art. 97 Abs. 3 wird aufgehoben. 

8. In Teil 5 werden die bisherigen Abschnitte 
3 bis 7 die Abschnitte 1 bis 5. 

9. Dem Art. 100 Abs. 2 wird folgender Satz 
4 angefügt: 

„4Art. 85 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4 gelten 
nicht für am 1. Oktober 1994 vorhandene 
Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeam-
tinnen.“ 

10. In Art. 103 Abs. 11 wird das Wort „gilt“ 
durch die Worte „Sätze 1 bis 3 und, sofern 
der Verzicht oder die Zahlung vor dem 
1. Oktober 1994 erfolgt ist, Satz 4 gelten“ 
ersetzt. 

11. Art. 106 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Nr. 2 werden in der Tabelle 
die Worte „28. Februar 1952“ durch 
die Worte „29. Februar 1952“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 wird in der Tabelle nach der 
Kopfzeile folgende Zeile eingefügt: 

 
„ 1. Januar 2012 63   

    “ 
12. Art. 114 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1; 
nach dem Wort „Versorgungsbezüge“ 
werden die Worte „und auf Rückfor-
derung von zu zuviel gezahlten Ver-
sorgungsbezügen“ eingefügt. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Hat die Verjährungsfrist vor dem 
31. Dezember 2010 begonnen, ist für 
den Fristablauf das zum 31. Dezember 
2010 geltende Recht maßgebend.“ 

13. Dem Art. 115 wird folgender Abs. 3 ange-
fügt: 

„(3) Die in Art. 100 Abs. 1 Satz 1 
BayBesG genannten Körperschaften des 
öffentlichen Rechts haben bei Aufstellung 
ihrer Dienstordnungen die Versorgung für 
die dienstordnungsmäßig Angestellten 
nach den Grundsätzen dieses Gesetzes zu 
bestimmen.“ 
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III. § 3 (Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 
Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und 
Beamtinnen) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden der Über-
schrift des Art. 62 die Worte „; Öffnungs-
klausel für den nichtstaatlichen Bereich zu 
Art. 67 BayBesG“ angefügt. 

2. In Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 werden nach den 
Worten „Art. 55“ die Worte „Abs. 2 und 
3“ eingefügt. 

3. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort 
„Beförderung“ das Komma durch das 
Wort „oder“ ersetzt und es werden die 
Worte „oder zur modularen Qualifi-
zierung“ gestrichen. 

b) In Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 Satz 1 
Nr. 5 wird die Zahl „24“ jeweils durch 
die Zahl „36“ ersetzt. 

4. In Art. 17 Abs. 2 Satz 3 wird die Zahl 
„24“ durch die Zahl „36“ ersetzt. 

5. Art. 22 Abs. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 

„1Wird ein Auswahlverfahren nach 
Abs. 1 Satz 2  Alternative 2 durchge-
führt, setzt die Einstellung dessen Be-
stehen voraus.“ 

b) In Satz 3 werden die Worte „das zu 
prüfende Anforderungsprofil und“ ge-
strichen. 

c) In Satz 4 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender 
Halbsatz angefügt:  

„im nichtstaatlichen Bereich können 
auch Tarifbeschäftigte bestimmt wer-
den, die neben der in Halbsatz 1 ge-
nannten Schulung mindestens über ei-
ne dem angestrebten Eingangsamt ent-
sprechende Qualifikation verfügen.“ 

d) Es wird folgender neuer Satz 5 einge-
fügt: 

„Das zu prüfende Anforderungsprofil 
setzt die oberste Dienstbehörde fest.“ 

e) Die bisherigen Sätze 5 bis 7 werden 
Sätze 6 bis 8. 

f) Der neue Satz 8 wird wie folgt geän-
dert: 

aa) Nach dem Wort „Rechtsverord-
nung“ werden die Worte „, im 
nichtstaatlichen Bereich durch 
Satzung,“ eingefügt. 

bb) Die Zahl „6“ wird durch die Zahl 
„7“ ersetzt. 

6. Art. 62 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Worte 
„; Öffnungsklausel für den nichtstaat-
lichen Bereich zu Art. 67 BayBesG“ 
angefügt. 

b) Es wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) 1Für die Vergabe einer Leistungs-
prämie nach Art. 67 BayBesG können 
Gemeinden, Gemeindeverbände und 
die sonstigen unter der Aufsicht des 
Staates stehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, die an tarifvertragliche 
Regelungen zum Leistungsentgelt ge-
bunden sind, den tarifvertraglichen 
Regelungen entsprechende Bestim-
mungen zur Leistungsbewertung so-
wie zum Vergabeverfahren unter 
Mitwirkung der betrieblichen Kom-
missionen im Sinn des § 18 Abs. 7 
Satz 1 des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD VKA) vom 
13. September 2005, oder dem ent-
sprechender tarifvertraglicher Rege-
lungen auch für die Beamten und Be-
amtinnen treffen. 2Es kann dabei von 
Art. 67 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 
BayBesG abgewichen werden. 3Im 
Fall einer eigenen Regelung muss ge-
währleistet sein, dass Leistungsbewer-
tung und Vergabeverfahren bei den 
Beamten und Beamtinnen und den Ta-
rifbeschäftigten desselben Dienstherrn 
einheitlich erfolgen.“ 

7. Art. 67 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Vorschriften nach Satz 1 bedürfen 
der Zustimmung des Landespersonal-
ausschusses.“ 

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Die Zustimmung nach Satz 2 gilt als 
erteilt, wenn der Landespersonalaus-
schuss nicht binnen sechs Monaten 
nach Zugang der im Verfahren nach 
Art. 3 Abs. 3 abgestimmten Verord-
nungsentwürfe entscheidet.“ 

8. Art. 70 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Die Anrechnung von Erziehungszei-
ten für vor dem 1. Januar 2011 und nach 
dem 31. Dezember 2007 geborene Kinder, 
die über die gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3, 
§ 12 Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 in 
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der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden 
Fassung der Verordnung über die Lauf-
bahnen der bayerischen Beamtinnen und 
Beamten (Laufbahnverordnung – LbV) 
vom 1. April 2009 (GVBl  S. 51) anzu-
rechnenden Zeiten hinausgehen, erfolgt 
nur auf Antrag und mit Wirkung für die 
Zukunft. 2Für die Anrechnung von Erzie-
hungszeiten für vor dem 1. Januar 2008 
geborene Kinder findet § 62 Abs. 4 der 
Laufbahnverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. März 1996 
(GVBl S. 99, ber. S. 220, BayRS 2030-2-
1-2-F), zuletzt geändert durch § 3 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 931), Anwendung. 3Die Anrechnung 
nach den Sätzen 1 und 2 erfolgt auch für 
Kinder, die zum 1. Januar 2011 das achte 
Lebensjahr bereits vollendet haben.“ 

9. In Anlage 3 wird in der Fachlaufbahn 
„Verwaltung und Finanzen“ beim zehnten 
Spiegelstrich der Klammerzusatz  
„(ZAPOSozVerw/gD)“ durch den Klam-
merzusatz „(ZAPOSozVerw/mD)“ ersetzt. 

10. In Anlage 4 wird in der Fachlaufbahn 
„Naturwissenschaft und Technik“, fachli-
cher Schwerpunkt „Mathematik, Natur-
wissenschaften“ folgender Spiegelstrich 
angefügt: 

„- Dipl.-Statistiker Univ., Dipl.-
Statistikerin Univ.“ 

IV. § 4 (Änderung des Bayerischen Beamtengeset-
zes) wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 13 Buchst. c werden die Worte 
„Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 LlbG“ durch 
die Worte „Art. 17 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
LlbG“ ersetzt. 

2. Nr. 27 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Buchst. c ein-
gefügt: 

„c) Abs. 4 Sätze 3 und 4 erhalten 
folgende Fassung: 

‚3Das Landesamt für Finanzen 
setzt mit seinen Dienststellen als 
zentrale Landesbehörde für den 
staatlichen Bereich, mit Ausnah-
me der bei der Bayerischen Ver-
sicherungskammer beschäftigten 
Beamten und Beamtinnen, die 
Beihilfe der Berechtigten fest und 
ordnet deren Zahlung an; die ört-
liche Zuständigkeit sowie gege-
benenfalls eine andere sachliche 
Zuständigkeit kann die Staatsre-
gierung durch Rechtsverordnung 

regeln. 4Die sonstigen Befugnisse 
der obersten Dienstbehörden 
beim Vollzug der Beihilfevor-
schriften können auf das Staats-
ministerium der Finanzen über-
tragen werden.‘“ 

b) Der bisherige Buchst. c wird 
Buchst. d. 

3. Die neue Nr. 33 erhält folgende Fassung: 

„33. Art. 115 Abs. 1 wird wie folgt geän-
dert: 

a) Im einleitenden Satzteil werden 
nach dem Wort „Gesetzes“ die 
Worte „oder des Leistungslauf-
bahngesetzes“ eingefügt. 

b) Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

‚5. als Kompetenzzentrum 
dienstherrenübergreifende 
Konzepte für Personalent-
wicklungsmaßnahmen unter 
Einbindung der obersten 
Dienstbehörden zu erstellen,‘ 

c) In der Nr. 6 wird der Schluss-
punkt durch ein Komma ersetzt. 

d) Es wird folgende Nr. 7 angefügt: 

‚7. die Dienstherren in laufbahn-
rechtlichen Angelegenheiten 
zu beraten.‘“ 

4. Die neue Nr. 37 erhält folgende Fassung: 

„37. Art. 121 Abs. 3 wird wie folgt geän-
dert: 

a) In Satz 1 entfällt die Satznumme-
rierung. 

b) Satz 2 wird aufgehoben.“ 

V. § 6 (Änderung des Gesetzes über die Bildung 
von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bay-
ern) wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa wird 
nach den Worten „Bayerischen Beamten-
versorgungsgesetz“ das Ausführungszei-
chen gestrichen. 

2. In Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. aa wird 
in Nr. 2 das Wort „Beamtenversorgunsge-
setz“ durch das Wort „Beamtenversor-
gungsgesetz“ ersetzt. 

VI. § 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten wird wie 
folgt geändert: 

Im neuen Satz 2 des Abs. 1 wird das Wort 
„am“ durch die Worte „mit Wirkung vom“ er-
setzt. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3663, 
16/3911, 16/3912, 16/3915, 16/4206, 16/4207, 
16/4208, 16/4209, 16/4313, 16/4315 und 16/4316 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4314 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4210 
Nrn. 1 und 2 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3914 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3676 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3901 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung in 
folgender Fassung empfohlen: 
„Art. 36 wird wie folgt geändert: 
(3a) Abs. 2 und 3 gelten für Beamte und Beamtin-

nen, die eine Lebenspartnerschaft führen oder ge-
führt haben, entsprechend, sofern sie ein Kind ih-
res Lebenspartners oder ihrer Lebenspartnerin in 
ihren Haushalt aufgenommen haben.“ 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3913 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen mit der Maßgabe, dass in Nr. 3 die 
Worte „Besoldungsgruppe A 9 oder“ durch die 
Worte „Besoldungsgruppen bis“ ersetzt werden. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4327 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen mit der Maßgabe, dass die Worte „in 
einer Leistungslaufbahn“ jeweils gestrichen wer-
den.  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3893 
Nr. 5b hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustim-
mung empfohlen. Durch die Aufnahme in I. hat die 
Nr. 5b ihre Erledigung gefunden.  
Die Nrn. 2, 7 und 8a wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3905 
Nr. 1 Satz 1 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zu-
stimmung empfohlen. Durch die Aufnahme des 
Antragsbegehrens in I. hat die Nr. 1 Satz 1 ihre Er-
ledigung gefunden.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4960 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
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die Stellungnahme seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3674 
wurde die Nr. 6c e inst immig für erledigt erklärt. 
Die Nrn. 4b, 5 und 7 wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3675 
wurden die Nrn. 2b und 3 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3899 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3909 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3907 
wurden die Nrn. 1, 2 und 3 (Abs. 8) zurückgezo-
gen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4332 
wurde die Nr. 1 e inst immig für erledigt erklärt. 
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4331 
Nr. 1 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4193, 
16/4202, 16/4318, 16/4319, 16/4326 und 16/4330 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3665, 
16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 16/3892, 
16/3894, 16/3896, 16/3906, 16/3908, 16/4192, 
16/4204, 16/4212, 16/4307, 16/4333, 16/4957, 
16/4958, 16/4959 und 16/5001 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4306 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4213 
und 16/4308 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3895, 
16/3897, 16/3903 und 16/4325 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3902 
und 16/4328 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3900 
und 16/3910 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4311 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4305 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4320, 
16/4321 und 16/4324 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3898, 
16/3904, 16/4317 und 16/4334 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Die Änderungsanträge Drs. 16/3664, 16/4201, 
16/4211, 16/4309, 16/4310, 16/4322, 16/4323 und 
16/4329 wurden einstimmig für erledigt erklärt. 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
Drs. 16/3663, 16/3664, 16/3665, 16/3674, 16/3675, 
16/3676, 16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 
16/3892, 16/3893, 16/3894, 16/3895, 16/3896, 
16/3897, 16/3898, 16/3899, 16/3900, 16/3901, 
16/3902, 16/3903, 16/3904, 16/3905, 16/3906, 
16/3907, 16/3908, 16/3909, 16/3910, 16/3911, 
16/3912, 16/3913, 16/3914, 16/3915, 16/4192, 
16/4193, 16/4201, 16/4202, 16/4204, 16/4206, 
16/4207, 16/4208, 16/4209, 16/4210, 16/4211, 
16/4212, 16/4213, 16/4305, 16/4306, 16/4307, 
16/4308, 16/4309, 16/4310, 16/4311, 16/4313, 
16/4314, 16/4315, 16/4316, 16/4317, 16/4318, 
16/4319, 16/4320, 16/4321, 16/4322, 16/4323, 
16/4324, 16/4325, 16/4326, 16/4327, 16/4328, 
16/4329, 16/4330, 16/4331, 16/4332, 16/4333, 
16/4334, 16/4957, 16/4958, 16/4959, 16/4960, 
16/5001, 16/5119, 16/5142 und 16/5143 in seiner 
83. Sitzung am 16. Juni 2010 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Stellungnahme des Ausschusses für Kommuna-
le Fragen und Innere Sicherheit z u g e s t i m m t ,  
mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 
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I. Die Inhaltsübersicht des Gesetzes zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern wird wie folgt geändert: 

1. Nach der Überschrift zu § 15 wird folgen-
de neue Überschrift eingefügt: 

„§ 16 Änderung des Bayerischen Abge-
ordnetengesetzes“ 

2. Die bisherige Überschrift des § 16 wird 
die Überschrift des § 17. 

II. § 1 (Bayerisches Besoldungsgesetz) wird wie 
folgt geändert: 

In Art. 27 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Personalstärke“ die Worte „(mindestens 
2500 Beschäftigte)“ eingefügt. 

III. Es wird folgender neuer § 16 eingefügt: 

„§ 16 
Änderung des Bayerischen Abgeordneten-

gesetzes 

Das Bayerische Abgeordnetengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. März 
1996 (GVBl S. 82, BayRS 1100-1-I), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2009 
(GVBl S. 373), wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 6 Abs. 4 Satz 2 wird das Wort 
„Aufwändungen“ durch das Wort „Auf-
wendungen“ ersetzt.  

2. In Art. 8 Abs. 1 Satz 2 wird nach dem 
Wort „verheiratet,“ das Wort „oder“ ge-
strichen und es werden nach den Worten 
„verschwägert sind“ die Worte „oder eine 
Lebenspartnerschaft im Sinn des Lebens-
partnerschaftsgesetzes begründet haben“ 
eingefügt. 

3. In Art. 11 Abs. 5 werden nach dem Wort 
„Ehegatten“ die Worte „oder Lebenspart-
ner (Lebenspartner und Lebenspartnerin 
im Sinn des § 1 des Lebenspartnerschafts-
gesetzes)“ eingefügt. 

4. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte 
„zur Rentenversicherung der Ange-
stellten“ durch die Worte „zur allge-
meinen Rentenversicherung“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 werden die Worte „im Sinn 
des Besoldungs- und Versorgungs-
rechts der Beamten und Richter“ 
durch „nach Art. 14 Abs. 4 Nr. 3 Bay-
erisches Beamtenversorgungsgesetz“ 
ersetzt. 

c) In Abs. 5 werden nach dem Wort 
„Ehegatte“ die Worte „oder Lebens-
partner“ eingefügt. 

5. In Art. 17 Abs. 1 Satz 1 und Art. 18 
Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 werden jeweils 
nach dem Wort „Ehegatte“ die Worte 
„oder Lebenspartner“ eingefügt. 

6. In Art. 18a werden die Worte „§ 25a des 
Abgeordnetengesetzes des Bundes“ durch 
die Worte „§§ 14 und 16 Versorgungsaus-
gleichsgesetzes“ ersetzt. 

7. In Art. 19 wird vor dem Wort „Beamten-
versorgungsgesetzes“ das Wort „Bay-
erischen“ eingefügt. 

8. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Entsprechendes gilt für Renten im 
Sinn des Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 
bis 4 des Bayerischen Beamtenversor-
gungsgesetzes mit Ausnahme von 
Renten aus einer freiwilligen Pflicht-
versicherung auf Antrag gemäß § 4 
Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch, sowie Renten nach Art. 85 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetzes, zu de-
nen der Arbeitgeber auf Grund eines 
Beschäftigungsverhältnisses im öf-
fentlichen Dienst mindestens die Hälf-
te der Beiträge oder Zuschüsse in die-
ser Höhe geleistet hat; Art. 85 Abs. 3 
und 5 des Bayerischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes sind sinngemäß an-
zuwenden.“ 

b) Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:  

„2Entsprechendes gilt beim Bezug von 
Renten im Sinn des Art. 85 Abs. 1 
Satz 2 Nrn. 1 bis 4 des Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetzes mit 
Ausnahme von Renten aus einer frei-
willigen Pflichtversicherung auf An-
trag gemäß § 4 Abs. 2 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch, sowie Ren-
ten nach Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
des Bayerischen Beamtenversor-
gungsgesetzes, zu denen der Arbeitge-
ber auf Grund eines Beschäftigungs-
verhältnisses im öffentlichen Dienst 
mindestens die Hälfte der Beiträge 
oder Zuschüsse in dieser Höhe geleis-
tet hat; Art. 85 Abs. 3 bis 6 des Baye-
rischen Beamtenversorgungsgesetzes 
sind sinngemäß anzuwenden.“ 

9. In Art. 27 werden die Worte „§ 53 Abs. 8 
des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch 
die Worte „Art. 83 Abs. 5 des Bayerischen 
Beamtenversorgungsgesetzes“ ersetzt. 
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10. In Art. 28 wird jeweils das Wort „Dienst-
bezüge“ durch das Wort „Bezüge“ ersetzt. 

11. In Art. 29 wird jeweils das Wort „Dienst-
bezügen“ durch das Wort „Bezügen“ er-
setzt. 

12. Art. 30 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 wird jeweils das Wort 
„Dienstbezügen“ durch das Wort „Be-
zügen“ ersetzt.  

b) In Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „Lauf-
bahnprüfung“ durch das Wort „Quali-
fikationsprüfung“ ersetzt. 

13. Art. 31 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden die Worte „oder ei-
ner gleichwertigen Laufbahn“ durch 
das Wort „Fachlaufbahn“ ersetzt. 

b) In Satz 4 wird das Wort „Dienstbezü-
ge“ durch das Wort „Bezüge“ ersetzt. 

14. Art. 32 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die Stufenfestlegung des 
Grundgehalts eines Beamten nach Be-
endigung der Mitgliedschaft im Baye-
rischen Landtag finden Art. 30 Abs. 2 
Satz 3 i.V.m. Art. 31 Abs. 3 Nr. 1 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes An-
wendung.“ 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und 
erhält folgende Fassung: 

„(3) Nach Beendigung der Mitglied-
schaft im Bayerischen Landtag gilt die 
Zeit der Mitgliedschaft als Dienstzeit 
nach Maßgabe des Art. 15 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 3 und Sätze 2 und 3 des Leis-
tungslaufbahngesetzes (LlbG).“ 

15. In Art. 34 werden die Worte „und die 
Übertragung eines anderen Amts beim 
Wechsel der Laufbahngruppe“ durch die 
Worte „oder eines anderen Amts mit höhe-
rer Amtszulage“ ersetzt. 

16. In Art. 43b Abs. 3 werden jeweils nach 
dem Wort „Ehen“ die Worte „oder Le-
benspartnerschaften im Sinn des Lebens-
partnerschaftsgesetzes“ und nach dem 
Wort „Ehegatte“ die Worte „oder Lebens-
partner“ eingefügt. 

17. In Art. 43d Abs. 2 Satz 2 werden die Wor-
te „bis zu diesem Zeitpunkt“ durch die 
Worte „im Zeitpunkt des Ausscheidens“ 
ersetzt.  

18. Dem Art. 43e wird folgender Abs. 3 ange-
fügt:  
„(3) 1Auf die am 1. Januar 2011 vorhande-
nen ehemaligen Mitglieder des Bayeri-
schen Landtags und Hinterbliebenen sowie 
auf die mit Ablauf der 16. Wahlperiode 
des Bayerischen Landtags ausscheidenden 
Mitglieder, die mit dem Ausscheiden einen 
Anspruch auf Altersentschädigung haben, 
findet Art. 22 Abs. 4 in der bis 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung Anwen-
dung. 2Gleiches gilt für die mit Ablauf der 
16. Wahlperiode des Bayerischen Land-
tags ausscheidenden Mitglieder, die nur 
deshalb noch keinen Anspruch auf Alters-
entschädigung haben, weil sie das nach 
Art. 12 Abs. 1 und 2 notwendige Lebens-
alter noch nicht erreicht haben.“  

IV. Der bisherige § 16 (Inkrafttreten, Außerkraft-
treten) wird § 17. 

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3663, 
16/3911, 16/3912, 16/3915, 16/4206, 16/4207, 
16/4208, 16/4209, 16/4313, 16/4315 und 16/4316 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4314, 
16/5119 und 16/5142 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4210 
Nrn. 1 und 2 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zu-
stimmung empfohlen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 



Seite 52 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/5368 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3914 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3676 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3901, 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung in 
folgender Fassung empfohlen:  
„Art. 36 wird wie folgt geändert: 
(3a) Abs. 2 und 3 gelten für Beamte und Beamtin-
nen, die eine Lebenspartnerschaft führen oder ge-
führt haben, entsprechend, sofern sie ein Kind ihres 
Lebenspartners oder ihrer Lebenspartnerin in ihren 
Haushalt aufgenommen.“ 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
  
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3913 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen mit der Maßgabe, dass in Nr. 3 die 
Worte „Besoldungsgruppe A 9 oder“ durch die 
Worte „Besoldungsgruppen bis“ ersetzt werden.  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4327 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen mit der Maßgabe, dass die Worte „in 
einer Leistungslaufbahn“ jeweils gestrichen wer-
den.  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3893 
Nr. 5b hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustim-
mung empfohlen. Durch die Aufnahme in I. hat die 
Nr. 5b ihre Erledigung gefunden.  
Die Nrn. 2, 7 und 8a wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis: 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3905 
Nr. 1 Satz 1 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zu-
stimmung empfohlen. Durch die Aufnahme des 
Antragsbegehrens in I. hat die Nr. 1 Satz 1 ihre Er-
ledigung gefunden.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis: 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4960 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
die Stellungnahme seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3674 
wurde die Nr. 6c  e i n s t i m m i g  für erledigt er-
klärt. 
Die Nrn. 4b, 5 und 7 wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3675 
wurden die Nrn. 2b und 3 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
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 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3899 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3909 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung  
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3907 
wurden die Nrn. 1, 2 und 3 (Abs. 8) zurückgezo-
gen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4332 
wurde die Nr. 1  e i n s t i m m i g  für erledigt er-
klärt.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4331 
Nr. 1 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  

 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4193, 
16/4202, 16/4318, 16/4319, 16/4326 und 16/4330 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3665, 
16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 16/3892, 
16/3894, 16/3896, 16/3906, 16/3908, 16/4192, 
16/4204, 16/4212, 16/4307, 16/4333, 16/4957, 
16/4958, 16/4959, 16/5001 und 16/5143 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4306 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4213 
und 16/4308 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3895, 
16/3897, 16/3903 und 16/4325 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3902 
und 16/4328 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3900, 
und 16/3910 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4311 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4305 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4320, 
16/4321 und 16/4324 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3898, 
16/3904, 16/4317 und 16/4334 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 

Die Änderungsanträge Drs. 16/3664, 16/4201, 
16/4211, 16/4309, 16/4310, 16/4322, 16/4323 und 
16/4329 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  für erle-
digt erklärt. 

5. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/3663, 
16/3664, 16/3665, 16/3674, 16/3675, 16/3676, 
16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 16/3892, 
16/3893, 16/3894, 16/3895, 16/3896, 16/3897, 
16/3898, 16/3899, 16/3900, 16/3901, 16/3902, 
16/3903, 16/3904, 16/3905, 16/3906, 16/3907, 
16/3908, 16/3909, 16/3910, 16/3911, 16/3912, 
16/3913, 16/3914, 16/3915, 16/4192, 16/4193, 
16/4201, 16/4202, 16/4204, 16/4206, 16/4207, 
16/4208, 16/4209, 16/4210, 16/4211, 16/4212, 
16/4213, 16/4305, 16/4306, 16/4307, 16/4308, 
16/4309, 16/4310, 16/4311, 16/4313, 16/4314, 
16/4315, 16/4316, 16/4317, 16/4318, 16/4319, 
16/4320, 16/4321, 16/4322, 16/4323, 16/4324, 
16/4325, 16/4326, 16/4327, 16/4328, 16/4329, 
16/4330, 16/4331, 16/4332, 16/4333, 16/4334, 
16/4957, 16/4958, 16/4959, 16/4960, 16/5001, 
16/5119, 16/5142 und 16/5143 in seiner 40. Sit-
zung am 22. Juni 2010 in einer 2. Beratung  be-
handelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss unter Berücksichtigung der Stellungnahme 
des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
zu der in I. enthaltenen Fassung Z u s t i m m u n g  
empfohlen. Folgende Änderungen wurden in der 
2. Beratung beschlossen: 

I. § 1 (Bayerisches Besoldungsgesetz) wird wie 
folgt geändert: 

1. Art. 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 werden 
die Worte „der Sozialzuschlag nach 
den Tarifverträgen für Arbeiter des öf-
fentlichen Dienstes,“ gestrichen. 

b) In Abs. 6 Satz 3 werden die Worte 
„oder Sozialzuschläge“ gestrichen. 

2. Anlage 1 – Besoldungsordnungen – wird 
wie folgt geändert: 

a) In Besoldungsgruppe A 10 werden in 
der Fußnote 1 nach dem Wort „Schul-
ämtern“ die Worte „oder Regierun-
gen“ eingefügt. 

b) In Besoldungsgruppe A 11 werden in 
der Fußnote 2 nach dem Wort „Schul-
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ämtern“ die Worte „oder Regierun-
gen“ eingefügt. 

c) In Besoldungsgruppe B 2 wird nach 
dem Amt „Direktor, Direktorin bei ei-
nem Regionalträger der Deutschen 
Rentenversicherung“ das Amt „Direk-
tor, Direktorin der Bezirksverwaltung“ 
eingefügt. 

d) Besoldungsgruppe B 3 wird wie folgt 
geändert: 

aa) Nach dem Amt „Direktor, Direkto-
rin der Akademie für Lehrerfort-
bildung und Personalführung“ 
wird das Amt „Direktor, Direkto-
rin der Bezirksverwaltung“ einge-
fügt. 

bb) Das Amt „Präsident, Präsidentin 
der Staatlichen Führungsakademie 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten“ wird gestrichen. 

e) Besoldungsgruppe B 4 wird wie folgt 
geändert: 

aa) Die Ämter „Generaldirektor, Ge-
neraldirektorin der Bayerischen 
Staatsgemäldesammlungen“ und 
„Präsident, Präsidentin der Ver-
waltung der staatlichen Schlös-

ser, Gärten und Seen“ werden ge-
strichen. 

bb) Nach dem Amt „Präsident, Präsi-
dentin der Monumenta Germani-
ae Historica“ wird das Amt „Prä-
sident, Präsidentin der Staatli-
chen Führungsakademie für Er-
nährung, Landwirtschaft und 
Forsten“ eingefügt. 

f) In Besoldungsgruppe B 5 wird nach 
dem Amt „Erster Direktor, Erste Di-
rektorin eines Regionalträgers der 
Deutschen Rentenversicherung“ das 
Amt „Generaldirektor, Generaldirek-
torin der Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen“ eingefügt. 

g) In Besoldungsgruppe B 6 wird nach 
dem Amt „Präsident, Präsidentin der 
Lotterieverwaltung“ das Amt „Präsi-
dent, Präsidentin der Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten und 
Seen“ eingefügt. 

3. Anlage 11 Abschnitt 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

a) Nach der Zeile mit dem Amt „Kanz-
ler, Kanzlerin der Universität Regens-
burg“ wird folgende neue Zeile ange-
fügt: 

 
„ Präsident, Präsidentin der Staatli-

chen Führungsakademie für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 

B 3 Präsident, Präsidentin der Staatlichen 
Führungsakademie für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten 

B 4 

     “

 

b) In der Zeile mit dem Amt „Generaldi-
rektor, Generaldirektorin der Staats-
gemäldesammlungen“ werden in Spal-
te 4 die Worte „B 4“ durch die Worte 
„B 5“ ersetzt. 

c) Nach der Zeile mit den Ämtern 
„Kanzler, Kanzlerin der Technischen 

Universität München“, „Kanzler, 
Kanzlerin der Universität Erlangen-
Nürnberg“ und „Kanzler, Kanzlerin 
der Universität Würzburg“ wird fol-
gende neue Zeile eingefügt: 

 

 
„ Präsident, Präsidentin der staatli-

chen Schlösser, Gärten und Seen 
B 4 Präsident, Präsidentin der staatlichen 

Schlösser, Gärten und Seen 
B 6  

     “ 

 

II. § 17 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) wird wie 
folgt geändert: 

1. Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Abweichend von Abs. 1 treten 

1. § 1 Art. 51 Abs. 4 und Art. 55 
Abs. 1, 

2. § 2 Art. 9 Abs. 2 Satz 1 und Art. 50 
Abs. 4, 
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3. § 3 Art. 3 Abs. 1 Satz 2, Art. 6 
Abs. 2 Satz 1, Art. 7 Abs. 2 Satz 1, 
Art. 8 Abs. 2 Satz 2, Art. 22 Abs. 2 
Satz 3, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 5, 
Abs. 6 und 7, Art. 27 Abs. 1, Abs. 3 
Satz 2, Abs. 6 Satz 1, Art. 29 Abs. 1, 
Art. 34 Abs. 2 Satz 2, Art. 35 Abs. 2 
Satz 1, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2, 
Art. 37 Abs. 3 Satz 3, Art. 38 Abs. 2, 
Art. 67, Art. 68 Abs. 1 und 2, Art. 70 
Abs. 3 Satz 1 und 

4. § 4 Art. 115 Abs. 2 

am 1. November 2010 in Kraft.“ 

2. Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3676 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4314, 
16/5119 und 16/5142 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3663, 
16/3911, 16/3912, 16/3915, 16/4206, 16/4207, 
16/4208, 16/4209, 16/4313, 16/4315 und 16/4316 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags 16/4210 Nrn. 1 
und 2 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 

 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4960 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3914 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3901 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  in folgender Fassung empfohlen: 
„Art. 36 wird wie folgt geändert: 
(3a) Abs. 2 und 3 gelten für Beamte und Beamtin-
nen, die eine Lebenspartnerschaft führen oder ge-
führt haben, entsprechend, sofern sie ein Kind ih-
res Lebenspartners oder ihrer Lebenspartnerin in 
ihren Haushalt aufgenommen haben.“ 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3913 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass 
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in Nr. 3 die Worte „Besoldungsgruppe A 9 oder“ 
durch die Worte „Besoldungsgruppen bis“ ersetzt 
werden. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4327 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass 
die Worte „in einer Leistungslaufbahn“ jeweils ge-
strichen werden. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4193, 
16/4202, 16/4318, 16/4319, 16/4326 und 16/4330 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4331 
Nr. 1 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis: 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags 16/4332 wurde 
die Nr. 1 mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
für erledigt erklärt. 
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 

 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3665, 
16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 16/3892, 
16/3894, 16/3896, 16/3906, 16/3908, 16/4192, 
16/4204, 16/4212, 16/4307, 16/4333, 16/4957, 
16/4958, 16/5001 und 16/5143 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3893 
Nr. 5b hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. Durch die Aufnahme 
in I. hat die Nr. 5b ihre Erledigung gefunden.  
Die Nrn. 2, 7 und 8a wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3899 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3905 
Nr. 1 Satz 1 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. Durch die Aufnahme 
des Antragsbegehrens in I. hat die Nr. 1 Satz 1 ihre 
Erledigung gefunden. Im Übrigen hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis: 
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 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3907 
wurden die Nrn. 1, 2 und 3 (Abs. 8) zurückgezo-
gen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4306 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4213 
und 16/4308 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3895, 
16/3897, 16/3903 und 16/4325 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3674 
wurde die Nr. 6c mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
für erledigt erklärt.  
Die Nrn. 4b, 5 und 7 wurden zurückgezogen.  
 

Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3675 
wurden die Nrn. 2b und 3 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4959 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: 1 Zustimmung, 1 Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3902 
und 16/4328 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3900 
und 16/3910 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3909 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4311 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4305 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4320, 
16/4321 und 16/4324 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3898, 
16/3904, 16/4317 und 16/4334 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Die Änderungsanträge Drs. 16/3664, 16/4201, 
16/4211, 16/4309, 16/4310, 16/4322, 16/4323 und 
16/4329 hat der Ausschuss mit folgendem Stimm-
ergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
für erledigt erklärt. 

6. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/3663, 
16/3664, 16/3665, 16/3674, 16/3675, 16/3676, 
16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 16/3892, 
16/3893, 16/3894, 16/3895, 16/3896, 16/3897, 
16/3898, 16/3899, 16/3900, 16/3901, 16/3902, 
16/3903, 16/3904, 16/3905, 16/3906, 16/3907, 
16/3908, 16/3909, 16/3910, 16/3911, 16/3912, 
16/3913, 16/3914, 16/3915, 16/4192, 16/4193, 
16/4201, 16/4202, 16/4204, 16/4206, 16/4207, 
16/4208, 16/4209, 16/4210, 16/4211, 16/4212, 

16/4213, 16/4305, 16/4306, 16/4307, 16/4308, 
16/4309, 16/4310, 16/4311, 16/4313, 16/4314, 
16/4315, 16/4316, 16/4317, 16/4318, 16/4319, 
16/4320, 16/4321, 16/4322, 16/4323, 16/4324, 
16/4325, 16/4326, 16/4327, 16/4328, 16/4329, 
16/4330, 16/4331, 16/4332, 16/4333, 16/4334, 
16/4957, 16/4958, 16/4959, 16/4960, 16/5001, 
16/5119, 16/5142 und 16/5143 in seiner 38. Sit-
zung am 24. Juni 2010 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Stellungnahme des Ausschusses für Staats-
haushalt und Finanzfragen z u g e s t i m m t  mit der 
Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt 
werden: 

I. § 1 (Bayerisches Besoldungsgesetz) wird wie 
folgt geändert: 

1. Art. 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 werden 
die Worte „der Sozialzuschlag nach 
den Tarifverträgen für Arbeiter des öf-
fentlichen Dienstes,“ gestrichen. 

b) In Abs. 6 Satz 3 werden die Worte 
„oder Sozialzuschläge“ gestrichen. 

2. Anlage 1 – Besoldungsordnungen – wird 
wie folgt geändert: 

a) In Besoldungsgruppe A 10 werden in 
der Fußnote 1 nach dem Wort „Schul-
ämtern“ die Worte „oder Regierun-
gen“ eingefügt. 

b) In Besoldungsgruppe A 11 werden in 
der Fußnote 2 nach dem Wort „Schul-
ämtern“ die Worte „oder Regierun-
gen“ eingefügt. 

II. § 17 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) wird wie 
folgt geändert: 

1. Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Abweichend von Abs. 1 treten 

1. § 1 Art. 51 Abs. 4 und Art. 55 
Abs. 1, 

2. § 2 Art. 9 Abs. 2 Satz 1 und Art. 50 
Abs. 4, 

3. § 3 Art. 3 Abs. 1 Satz 2, Art. 6 
Abs. 2 Satz 1, Art. 7 Abs. 2 Satz 1, 
Art. 8 Abs. 2 Satz 2, Art. 22 Abs. 2 
Satz 3, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 5, 
Abs. 6 und 7, Art. 27 Abs. 1, Abs. 3 
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Satz 2, Abs. 6 Satz 1, Art. 29 Abs. 1, 
Art. 34 Abs. 2 Satz 2, Art. 35 Abs. 2 
Satz 1, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2, 
Art. 37 Abs. 3 Satz 3, Art. 38 Abs. 2, 
Art. 67, Art. 68 Abs. 1 und 2, Art. 70 
Abs. 3 Satz 1 und 

4. § 4 Art. 115 Abs. 2 

am 1. November 2010 in Kraft.“ 

2. Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3663, 
16/3911, 16/3912, 16/3915, 16/4206, 16/4207, 
16/4208, 16/4209, 16/4313, 16/4315 und 16/4316 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4314, 
16/5119 und 16/5142 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4210 
Nrn. 1 und 2 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  
Zustimmung empfohlen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3914 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3676 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 

 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3901, 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung in 
folgender Fassung empfohlen:  
„Art. 36 wird wie folgt geändert: 
(3a) Abs. 2 und 3 gelten für Beamte und Beamtin-
nen, die eine Lebenspartnerschaft führen oder ge-
führt haben, entsprechend, sofern sie ein Kind ih-
res Lebenspartners oder ihrer Lebenspartnerin in 
ihren Haushalt aufgenommen.“ 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
  
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3913 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen mit der Maßgabe, dass in Nr. 3 die 
Worte „Besoldungsgruppe A 9 oder“ durch die 
Worte „Besoldungsgruppen bis“ ersetzt werden.  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4327 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen mit der Maßgabe, dass die Worte „in 
einer Leistungslaufbahn“ jeweils gestrichen wer-
den.  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3893 
Nr. 5b hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustim-
mung empfohlen. Durch die Aufnahme in I. hat die 
Nr. 5b ihre Erledigung gefunden.  
Die Nrn. 2, 7 und 8a wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis: 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3905 
Nr. 1 Satz 1 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zu-
stimmung empfohlen. Durch die Aufnahme des 
Antragsbegehrens in I. hat die Nr. 1 Satz 1 ihre Er-
ledigung gefunden.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis: 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
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 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4960 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
die Stellungnahme seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3674 
wurde die Nr. 6c  e i n s t i m m i g  für erledigt er-
klärt.  
Die Nrn. 4b, 5 und 7 wurden zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3675 
wurden die Nrn. 2b und 3 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3899 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3909 
wurden die Nrn. 1 und 2 zurückgezogen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung  
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/3907 
wurden die Nrn. 1, 2 und 3 (Abs. 8) zurückgezo-
gen.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4332 
wurde die Nr. 1  e i n s t i m m i g  für erledigt er-
klärt.  
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4331 
Nr. 1 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
Im Übrigen hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4193, 
16/4202, 16/4318, 16/4319, 16/4326 und 16/4330 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3665, 
16/3888, 16/3889, 16/3890, 16/3891, 16/3892, 
16/3894, 16/3896, 16/3906, 16/3908, 16/4192, 
16/4204, 16/4212, 16/4307, 16/4333, 16/4957, 
16/4958, 16/4959 und 16/5143 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
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 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4306 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4213 
und 16/4308 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3895, 
16/3897 und 16/3903 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/5001 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4325 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3902 
und 16/4328 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 

A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3900, 
und 16/3910 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4311 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/4305 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/4320, 
16/4321 und 16/4324 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/3898, 
16/3904, 16/4317 und 16/4334 hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Die Änderungsanträge Drs. 16/3664, 16/4201, 
16/4211, 16/4309, 16/4310, 16/4322, 16/4323 und 
16/4329 hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  für er-
ledigt erklärt. 

Ingrid Heckner 
Vorsitzende 
 


